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— Ergebnis der ersten Lesung des Europaischen Parlaments
(Brussel, 26. bis 29. April 2021)

I. EINLEITUNG

Der Berichterstatter, Giuseppe FERNANDINO (S&D, IT), hat im Namen des Fischereiausschusses
einen Bericht zu dem Verordnungsvorschlag vorgelegt. Der Bericht enthielt einen Anderungsantrag
(Anderungsantrag 46 zu dem Vorschlag). Der Fischereiausschuss hat 45 Anderungsantriige

(Anderungsantriige 1-45) eingereicht.
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II. ABSTIMMUNG

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 28. April 2021 den Anderungsantrag 46
wie auch die Anderungsantriige 1-45 zum Verordnungsvorschlag in einer Abstimmung en bloc

angenommen.

Der Kommissionsvorschlag in der geédnderten Fassung stellt den Standpunkt des Parlaments in

erster Lesung dar und ist in dessen legislativer EntschlieBung (siche Anlage) enthalten?.

Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschliefung sind die am
Kommissionsvorschlag vorgenommenen Anderungen wie folgt markiert: Ergéinzungen zum
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das Symbol
» I “ weist auf Textstreichungen hin.
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ANLAGE
(28.4.2021)

P9 TA(2021)0142

Mehrjihriger Bewirtschaftungsplan fiir Roten Thun im Ostatlantik und im
Mittelmeer ***1

Legislative EntschlieSung des Européiischen Parlaments vom 28. April 2021 zu dem
Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates zur Festlegung
eines mehrjihrigen Bewirtschaftungsplans fiir Roten Thun im Ostatlantik und im
Mittelmeer, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 und (EU)
2019/833 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 — C9-
0188/2019 —2019/0272(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europdische Parlament,

— unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Européische Parlament und den Rat
(COM(2019)0619),

— gestiitzt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags {iber die Arbeitsweise
der Europdischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission
unterbreitet wurde (C9-0188/2019),

— gestlitzt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,
— gestiitzt auf Artikel 59 seiner Geschéftsordnung,

— unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A9-0149/2020),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ithren Vorschlag ersetzt,
entscheidend dndert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu dndern;

3.  beauftragt seinen Prasidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission
sowie den nationalen Parlamenten zu tibermitteln.
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Standpunkt des Européischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 28. April 2021 im
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des Europiischen Parlaments und des
Rates zur Festlegung eines mehrjihrigen Bewirtschaftungsplans fiir Roten Thun im
Ostatlantik und im Mittelmeer, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1936/2001,

(EU) 2017/2107 und (EU) 2019/833 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2016/1627

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 43

Absatz 2,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
2

nach Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses-,

gemih dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren®,

2 ABLI C ...
3 Standpunkt des Européischen Parlaments vom 28. April 2021.
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in Erwégung nachstehender Griinde:

(1

)

3)

GemiB der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Européischen Parlaments und des Rates*
besteht das Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik darin, eine Nutzung der biologischen
Meeresressourcen unter nachhaltigen 6kologischen, wirtschaftlichen und sozialen

Bedingungen zu gewéhrleisten.

Mit dem Beschluss 98/392/EG des Rates® hat die Union das Seerechtsiibereinkommen der
Vereinten Nationen und das Ubereinkommen zur Durchfiihrung der Bestimmungen des
Seerechtsiibereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 {iber die
Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsiibergreifenden Fischbestinden und weit
wandernden Fischbestinden angenommen, die Grundsétze und Regeln fiir die Erhaltung
und Bewirtschaftung der lebenden Meeresressourcen enthalten. Im Rahmen ihrer
umfassenderen internationalen Verpflichtungen beteiligt sich die Union an den

Bemiihungen um die Erhaltung der Fischbestdnde in den internationalen Gewissern.

Die Européische Union ist Vertragspartei der Internationalen Konvention zur Erhaltung der

Thunfischbestinde im Atlantik® (im Folgenden ,,Konvention®).

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

11. Dezember 2013 iiber die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur
Authebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und
des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 22).

Beschluss 98/392/EG des Rates vom 23. Mérz 1998 {iber den Abschluss des
Seerechtsiibereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 und des
Ubereinkommens vom 28. Juli 1994 zur Durchfiihrung des Teils XI des
Seerechtsiibereinkommens durch die Europdische Gemeinschaft (ABL. L 179 vom
23.6.1998, S. 1).

Internationale Konvention zur Erhaltung der Thunfischbestdnde im Atlantik (ABI. L 162
vom 18.6.1986. S. 34).
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(4)

)

(6)

Die durch die Konvention errichtete Internationale Kommission fiir die Erhaltung der
Thunfischbestinde im Atlantik (im Folgenden ,,JICCAT*) hat auf ihrer 21. Sondertagung
2018 die Empfehlung 18-02 angenommen, mit der ein mehrjdhriger Bewirtschaftungsplan
fiir Roten Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer erlassen wird (im Folgenden
,Bewirtschaftungsplan®). Der Bewirtschaftungsplan folgt dem Gutachten des Standigen
Ausschusses flir Forschung und Statistik (,,SCRS*) der ICCAT, demzufolge die ICCAT
einen mehrjihrigen Bewirtschaftungsplans fiir den Bestand im Jahr 2018 aufstellen sollte,
da der derzeitige Zustand des Bestands nicht mehr die Sofortmafnahmen erforderlich
macht, die im Rahmen des Wiederauffiillungsplans fiir Roten Thun ergriffen wurden
(gemiB der Empfehlung 17-17 zur Anderung der Empfehlung 14-04); dabei diirfen die

geltenden Uberwachungs- und Kontrollmafnahmen jedoch nicht abgeschwicht werden.

Durch die Empfehlung 18-02 wird die Empfehlung 17-07 zur Anderung der Empfehlung
14-04 zur Einfithrung eines Wiederauffiillungsplans fiir Roten Thun, die im Wege der
Verordnung (EU) 2016/1627 des Europiischen Parlaments und des Rates’ in Unionsrecht

umgesetzt wurde, aufgehoben.

Die ICCAT hat auf'ihrer 26. ordentlichen Tagung 2019 die Empfehlung 19-04 zur
Anderung des mehrjihrigen Bewirtschaftungsplans gemif; der Empfehlung 18-02
angenommen. Mit der Empfehlung 19-04 der ICCAT wird die Empfehlung 18-02
aufgehoben und ersetzt. Mit dieser Verordnung sollte die Empfehlung 19-04 in

Unionsrecht umgesetzt werden.

Verordnung (EU) 2016/1627 des Européischen Parlaments und des Rates vom

14. September 2016 {iber einen mehrjdhrigen Wiederauffiillungsplan fiir Roten Thun im
Ostatlantik und im Mittelmeer und zur Aufthebung der Verordnung (EG) Nr. 302/2009 des
Rates (ABI. L 252 vom 16.9.2016, S. 1).
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(7)

(8)

Mit dieser Verordnung sollten auch die folgenden ICCAT-Empfehlungen gegebenenfalls
vollstindig oder teilweise umgesetzt werden: 06-078, 18-10%, 96-14'°, 13-13!! und 16-15'2.

Die Standpunkte der Union in den regionalen Fischereiorganisationen miissen auf dem
aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse beruhen, damit gewéhrleistet ist, dass
die Fischereiressourcen im Einklang mit den Zielen der Gemeinsamen Fischereipolitik
bewirtschaftet werden, insbesondere mit dem Ziel, die Fischpopulationen schrittweise
wiederaufzufiillen und oberhalb eines Biomassewerts zu halten, der den hdchstmoglichen
Dauerertrag (im Folgenden ,,MSY*) ermdglicht, und mit dem Ziel, die Bedingungen fiir
eine wirtschaftlich tragfdhige und wettbewerbsfihige Fischereiwirtschaft und landgestiitzte
Verarbeitungsindustrie zu schaffen. Nach dem SCRS-Bericht 2018 ist bei Fiingen von
Rotem Thun eine fischereiliche Sterblichkeit von Fo,; mit dem Erreichen des
hochstmoglichen Dauerertrags (Fmsy) vereinbar. Es wird davon ausgegangen, dass der
Biomassewert des Bestands ausreicht, um den hochstmoglichen Dauerertrag (MSY)
sicherzustellen. Bo,; liegt bei mittleren und niedrigen Rekrutierungsraten iiber diesem Wert,

wihrend bei einer hohen Rekrutierungsrate der Wert unterschritten wird.

10

11

12
13

ICCAT-Empfehlung iiber die Aufzucht von Rotem Thun.

ICCAT-Empfehlung tiber Mindestnormen fiir Schiffsiiberwachungssysteme im ICCAT-
Konventionsgebiet.

ICCAT-Empfehlung iiber die Einhaltung der Vorschriften in den Fischereien auf Roten
Thun und Schwertfisch im Nordatlantik.

ICCAT-Empfehlung iiber die Errichtung eines ICCAT-Registers der Schiffe mit einer
Lénge iiber alles von mindestens 20 Metern, die im Konventionsgebiet Fisch fangen
diirfen.

ICCAT-Empfehlung iiber die Umladung von Rotem Thun.

Bericht des Stiandigen Ausschusses filir Forschung und Statistik (SCRS), Madrid, 1. bis
5. Oktober 2018.
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(10)

Bei dem Bewirtschaftungsplan werden die Besonderheiten der verschiedenen Arten von
Fanggeriten und Fangtechniken beriicksichtigt. Bei der Umsetzung des
Bewirtschaftungsplans sollten I die Union und die Mitgliedstaaten I die I Kiistenfischerei
und die Verwendung von Fangausriistung und -techniken fordern, die selektiv sind und
geringere Umweltauswirkungen haben, insbesondere die Verwendung von Fanggeriten
und -techniken fiir die traditionelle und handwerkliche Fischerei, und so zu einem

angemessenen Lebensstandard der Akteure der lokalen Wirtschaft beitragen.

Es sollten die Besonderheiten und Bediirfnisse der kleinen und handwerklichen
Fischerei beriicksichtigt werden. Zusiitzlich zu den einschligigen Bestimmungen der
ICCAT-Empfehlung 19-04, mit denen Hindernisse fiir die Teilnahme kleiner
Kiistenschiffe an der Fischerei auf Roten Thun beseitigt werden, sollten die
Mitgliedstaaten weitere Anstrengungen unternehmen, um eine gerechte und
transparente Aufteilung der Fangmaoglichkeiten auf kleine, handwerkliche und grifiere
Flotten im Einklang mit ihren Verpflichtungen gemdf Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013 zu gewdhrleisten.
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(11)

Um die Einhaltung der Gemeinsamen Fischereipolitik zu gewihrleisten, sind
Rechtsvorschriften der Union zur Einfithrung einer Kontroll-, Inspektions- und
Durchsetzungsregelung, einschlieBlich der Bekdmpfung illegaler, ungemeldeter und
unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei), erlassen worden. Insbesondere wird in der
Verordnung (EG) Nr. 1224/2009'* des Rates eine Unionsregelung zur Kontrolle,
Inspektion und Durchsetzung festgelegt, die auf einem umfassenden und integrierten
Ansatz beruht, um die Einhaltung aller Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik zu
gewihrleisten. In der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 404/2011'° der Kommission sind
Durchfiihrungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 festgelegt. Mit der
Verordnung (EG) Nr. 1005/2008'® des Rates wird ein Gemeinschaftssystem zur
Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der IUU-Fischerei festgelegt. Diese
Verordnungen enthalten bereits Bestimmungen, beispielsweise zu Fanglizenzen und -
genehmigungen, und bestimmte Vorschriften fiir Schiffsiiberwachungssysteme, die eine

Reihe der in der ICCAT-Empfehlung 19-04 festgelegten Maflnahmen abdecken. Diese

14

15

16

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einfiihrung einer

Kontrollregelung der Gemeinschaft zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der
Gemeinsamen Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96,
(EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG)
Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG)

Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABI.

L 343 vom 22.12.2009, S. 1).

Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 mit
Durchfithrungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates zur
Einfiihrung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung

der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik (ABI. L 112 vom 30.4.2011, S. 1)

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 {iber ein
Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der illegalen,
nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Anderung der Verordnungen (EWG)
Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und zur Authebung der
Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABI. L 286 vom 29.10.2008,
S. 1).
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Bestimmungen brauchen daher nicht in die vorliegende Verordnung aufgenommen zu

werden.

(12) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 wurde das Konzept der Mindestreferenzgrdf3e fiir
die Bestandserhaltung eingefiihrt. Der Kohédrenz wegen sollte das ICCAT-Konzept der
Mindestgréfe im Sinne von Mindestreferenzgrdf3e fiir die Bestandserhaltung in
Unionsrecht umgesetzt werden.
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(13)

Nach der ICCAT-Empfehlung 719-04 muss Roter Thun, der gefangen wurde und der unter
der Mindestreferenzgrofe fiir die Bestandserhaltung liegt, zuriickgeworfen werden, was
auch fur Fange von Rotem Thun gilt, die die in den jéhrlichen Fangplidnen festgelegten
Beifanggrenzen iiberschreiten. Zur Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der
Union im Rahmen der ICCAT sind in Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/98
der Kommission'” Ausnahmen von der Anlandeverpflichtung fiir Roten Thun in
Ubereinstimmung mit Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 festgelegt.
Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2015/98 werden die Bestimmungen der ICCAT-
Empfehlung 79-04 umgesetzt, die vorsehen, dass Roter Thun von Fischereifahrzeugen, die
ihre zugewiesene Quote oder ihre hochstzulissige Beifangmenge {iberschritten haben,
zuriickzuwerfen ist. Der Anwendungsbereich dieser Delegierten Verordnung schlief3t
Schiffe ein, die Freizeitfischerei betreiben. Infolgedessen brauchen solche Riickwurf- und
Freisetzungsverpflichtungen nicht durch die vorliegende Verordnung geregelt zu werden,
sodass sie die entsprechenden Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2015/98,

unbertihrt 14sst.

17

Delegierte Verordnung (EU) 2015/98 der Kommission vom 18. November 2014 {iber die
Umsetzung der internationalen Verpflichtungen der Union gemif Artikel 15 Absatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates im Rahmen
der Internationalen Konvention zur Erhaltung der Thunfischbestéinde im Atlantik und des
Ubereinkommens iiber die kiinftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Fischerei im Nordwestatlantik (ABI. L 16 vom 23.1.2015, S. 23).
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(14)

(15)

Bei der Jahrestagung 2018 erkannten die Vertragsparteien der Konvention an, dass die
Kontrollen von bestimmten Tétigkeiten in der Fischerei auf Roten Thun verstirkt werden
miissen. Zu diesem Zweck wurde auf der Jahrestagung 2018 vereinbart, dass die fiir
Thunfischfarmen zustidndigen Vertragsparteien der Konvention die liickenlose
Riickverfolgbarkeit der Einsetzvorginge gewéhrleisten und Stichprobenkontrollen auf der

Grundlage einer Risikoanalyse durchfiihren sollten.

Die Verordnung (EU) Nr. 640/2010 des Europiiischen Parlaments und des Rates'® sieht
ein elektronisches Fangdokument fiir Roten Thun (im Folgenden ,,eBCD*) vor, mit dem
die ICCAT-Empfehlung 09-11 zur Anderung der Empfehlung 08-12 umgesetzt wird. Die
Empfehlungen 17-09 und 11-20 zur Anwendung des eBCD wurden kiirzlich durch die
Empfehlungen 18-12 und 18-13 aufgehoben. Daher ist die Verordnung (EU) Nr. 640/2010
tiberholt, und die Kommission hat vorgeschlagen, eine neue Verordnung zur Umsetzung
der neuesten ICCAT-Vorschriften zum eBCD zu erlassen. Folglich sollte diese
Verordnung nicht auf die Verordnung (EU) Nr. 640/2010 verweisen, sondern allgemein

auf das von der ICCAT empfohlene Fangdokumentationsprogramm.

18

Verordnung (EU) Nr. 640/2010 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli
2010 zur Einfiihrung einer Fangdokumentationsregelung fiir Roten Thun (Thunnus
thynnus) und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 des Rates (ABI. L 194
vom 24.7.2010, S. 1).
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(16) Da bestimmte ICCAT-Empfehlungen haufig von ICCAT-Vertragsparteien gedndert
werden und dies auch kiinftig so sein diirfte und um kiinftige ICCAT-Empfehlungen zur
Anderung oder Ersetzung des ICCAT-Bewirtschaftungsplans rasch in Unionsrecht
umzusetzen, sollte der Kommission in Bezug auf die folgenden Aspekte die Befugnis
iibertragen werden, Rechtsakte im Einklang mit Artikel 290 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union zu erlassen: I Fristen fiir die Ubermittlung von
Informationen, Zeitrdume fiir die Fangzeiten; Ausnahmen vom Verbot der Ubertragung
nicht genutzter Quoten; Mindestreferenzgrofen fiir die Bestandserhaltung; die Angaben
zu Prozentsitzen und Parametern, die der Kommission zu iibermitteln sind; Aufgaben fiir
nationale und fiir regionale Beobachter; Griinde fiir die Verweigerung der Genehmigung
zur Umsetzung von Fisch; Griinde fiir die Beschlagnahme der Fange und Anordnung der
Freisetzung von Fischen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge
threr Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen auch auf Sachverstindigenebene
durchfiihrt, die mit den Grundsitzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung!® niedergelegt wurden. Um
insbesondere fiir eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter
Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europdische Parlament und der Rat alle Dokumente zur
gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstandigen
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen der

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

19 ABI. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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(17)

Die Kommission, die die Union bei ICCAT-Tagungen vertritt, stimmt jahrlich einer Reihe
rein technischer ICCAT-Empfehlungen zu, insbesondere hinsichtlich der
Kapazitatsbegrenzungen, der Logbuchvorschriften, der Formblatter fiir Fangmeldungen,
der Umlade- und der Umsetzerklarungen, der Mindestangaben fiir Fanggenehmigungen,
der Mindestanzahl von Fischereifahrzeugen im Zusammenhang mit der ICCAT-Regelung
gemeinsamer internationaler Inspektion; Einzelheiten des Inspektions- und
Beobachterprogramms, Normen fiir die Videoaufzeichnung, das Freisetzungsprotokoll, die
Normen fiir die Behandlung von Totfisch, die Einsetzerklarungen oder die Standards von
Schiffsiiberwachungssystemen, die mit den Anhédngen I bis XV dieser Verordnung
umgesetzt werden. Die Kommission sollte befugt sein, delegierte Rechtsakte zur Anderung
oder Ergiinzung der Anhénge I bis XV im Einklang mit den geénderten oder ergéinzten
ICCAT-Empfehlungen zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen auch auf
Sachverstindigenebene durchfiihrt, die mit den Grundsitzen in Einklang stehen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 tiber bessere Rechtsetzung
niedergelegt wurden. Um insbesondere fiir eine gleichberechtigte Beteiligung an der
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Européische Parlament und
der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstdndigen der Mitgliedstaaten,
und ihre Sachverstindigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der
Sachverstindigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten

Rechtsakte befasst sind.
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(18)

(19)

Die ICCAT-Empfehlungen zur Fischerei auf Roten Thun (Vorginge im Zusammenhang
mit dem Fang, dem Umsetzen, dem Transport, dem Einsetzen in Netzkéfige, der Aufzucht,
der Entnahme und der Ubertragung) unterliegen einer starken Dynamik. Es werden
konstant neue Technologien fiir die Kontrolle und Bewirtschaftung der Fischerei
entwickelt (z. B. Stereokameras und alternative Techniken), die von den Mitgliedstaaten
einheitlich angewandt werden miissen. Daneben miissen erforderlichenfalls operative
Verfahren entwickelt werden, um den Mitgliedstaaten bei der Beachtung der in dieser
Verordnung verankerten ICCAT-Vorschriften zu helfen. Zur Gewihrleistung einheitlicher
Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung sollten der Kommission
Durchfithrungsbefugnisse hinsichtlich der ausfiihrlichen Bestimmungen fiir die
Ubertragung von lebendem Rotem Thun sowie Um- und Einsetzvorginge iibertragen
werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des

Europiischen Parlaments und des Rates?® ausgeiibt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen delegierten Rechtsakte und
Durchfiihrungsrechtsakte gelten unbeschadet der Umsetzung kiinftiger [CCAT-

Empfehlungen in Unionsrecht im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens.

20

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfithrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(20)

1)

Da mit dieser Verordnung ein neuer, umfassender Bewirtschaftungsplan fiir Roten Thun
erstellt wird, sollten die Roten Thun betreffenden Bestimmungen der Verordnungen
(EU) 2017/2107*' und (EU) 2019/8332? des Europiiischen Parlaments und des Rates
gestrichen werden. In Bezug auf Artikel 43 der Verordnung (EU) 2017/2107 wurde der
Schwertfisch aus dem Mittelmeer betreffende Teil in die Verordnung (EU) 2019/115423
des Europiiischen Parlaments und des Rates aufgenommen. Einige Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 des Rates** sollten ebenfalls gestrichen werden. Die
Verordnungen (EU) 2017/2107, (EG) Nr. 1936/2001 und (EU) 2019/833 sollten daher

entsprechend gedndert werden.

Mit der ICCAT-Empfehlung 18-02 wurde die Empfehlung 17-07 aufgehoben, da der
Zustand des Bestands nicht mehr die Sofortmal3nahmen erforderlich machte, die in dem
mit der letztgenannten Empfehlung aufgestellten Wiederauffiillungsplan fiir Roten Thun
ergriffen wurden. Die Verordnung (EU) 2016/1627 zur Durchfiihrung dieses

Wiederauffiillungsplans sollte daher aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

21

22

23

24

Verordnung (EU) 2017/2107 des Européischen Parlaments und des Rates vom

15. November 2017 zur Festlegung von Bewirtschaftungs-, Bestandserhaltungs- und
KontrollmaBnahmen fiir den Ubereinkommensbereich der Internationalen Kommission fiir
die Erhaltung der Thunfischbestinde im Atlantik (ICCAT) und zur Anderung der
Verordnungen (EG) Nr. 1936/2001, (EG) Nr. 1984/2003 und (EG) Nr. 520/2007 des Rates
(ABIL. L 315 vom 30.11.2017, S. 1).

Verordnung (EU) 2019/833 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019
mit Bestandserhaltungs- und KontrollmaBBnahmen fiir den Regelungsbereich der
Organisation fiir die Fischerei im Nordwestatlantik, zur Anderung der Verordnung

(EU) 2016/1627 und zur Authebung der Verordnungen (EG) Nr. 2115/2005 und (EG)

Nr. 1386/2007 des Rates (ABI. L 141 vom 28.5.2019, S. 1).

Verordnung (EU) 2019/1154 des Européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni
2019 iiber einen mehrjéhrigen Wiederauffiillungsplan fiir Schwertfisch aus dem
Mittelmeer und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates und der
Verordnung (EU) 2017/2107 des Europiischen Parlaments und des Rates (ABI. L 188 vom
12.7.2019, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 des Rates vom 27. September 2001 mit
Kontrollmafinahmen fiir die Befischung bestimmter Bestédnde weit wandernder Arten

(ABL. L 263 vom 3.10.2001, S. 1).
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KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand

Diese Verordnung enthilt die allgemeinen Vorschriften fiir die einheitliche und wirksame
Durchfiihrung des von der Internationalen Kommission fiir die Erhaltung der Thunfischbestéinde im
Atlantik (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, im Folgenden
,ICCAT*) angenommenen mehrjéhrigen Bewirtschaftungsplans fiir Roten Thun (Thunnus thynnus)

1m Ostlichen Atlantik und im Mittelmeer durch die Union.

Artikel 2
Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt fiir
a) Fischereifahrzeuge der Union und Freizeitfischerei betreibende Schiffe der Union, die
8143/21 am/KH/dp 17
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— im Konventionsgebiet Roten Thun fangen und

— auch auBlerhalb des Konventionsgebiets Roten Thun umladen oder an Bord

mitfiihren, der im Konventionsgebiet gefangen wurde,
b) Thunfischfarmen der Union,

C) Fischereifahrzeuge aus Drittlindern und Freizeitfischerei betreibende Schiffe aus
Drittlindern, die in Unionsgewassern tétig sind und im Konventionsgebiet Roten Thun

fangen;

d) Drittlandschiffe, die in Hafen der Mitgliedstaaten iiberpriift werden und im
Konventionsgebiet gefangenen Roten Thun oder Fischereierzeugnisse aus in
Unionsgewissern gefangenem Roten Thun, die zuvor nicht in einem Hafen angelandet

oder umgeladen wurden, an Bord mitfiihren.

Artikel 3
Ziel

Ziel dieser Verordnung ist es, den von der ICCAT angenommenen mehrjihrigen
Bewirtschaftungsplan fiir Roten Thun umzusetzen, der darauf abzielt, die Biomasse von Rotem

Thun oberhalb des Werts zu halten, auf dem der hochstmogliche Dauerertrag erzielt werden kann.

8143/21 am/KH/dp 18
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Artikel 4

Verhdltnis zu anderen Rechtsakten der Union

Soweit in dieser Verordnung nichts Anderes festgelegt ist, gelten die Bestimmungen dieser

Verordnung unbeschadet anderer Rechtsakte der Union fiir den Fischereisektor, insbesondere der

(1)

)

3)

(4)

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Einfiihrung einer gemeinschaftlichen
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen

Fischereipolitik;

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 iiber ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung,
Bekdmpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten

Fischerei;

Verordnung (EU) 2017/2403 des Europiischen Parlaments und des Rates® iiber die

nachhaltige Bewirtschaftung von Auflenflotten;

Verordnung (EU) 2017/2107 zur Festlegung von Bewirtschaftungs-, Bestandserhaltungs-
und KontrollmaBnahmen fiir den Ubereinkommensbereich der Internationalen

Kommission fiir die Erhaltung der Thunfischbestdnde im Atlantik (ICCAT);

25

Verordnung (EU) 2017/2403 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

12. Dezember 2017 iiber die nachhaltige Bewirtschaftung von Auflenflotten und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates (ABI. L 347 vom 28.12.2017,
S. 81).
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(5) Verordnung (EU) 2019/1241 des Europiiischen Parlaments und des Rates’® mit

technischen Mafinahmen fiir die Erhaltung der Fischereiressourcen und den Schutz von

Meeresikosystemen.

26 Verordnung (EU) 2019/1241 des Europdiischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni
2019 mit technischen Mafinahmen fiir die Erhaltung der Fischereiressourcen und den
Schutz von Meeresikosystemen, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1967/2006,
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973,
(EU) 2019/472 und (EU) 2019/1022 des Europiiischen Parlaments und des Rates sowie
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG)
Nr. 2549/2000, (EG) Nr. 254/2002, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des

Rates (ABIL. L 198 vom 25.7.2019, S. 105).

am/KH/dp 20
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Artikel 5
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

(1) »ICCAT* die Internationale Kommission fiir die Erhaltung der Thunfischbestinde im
Atlantik;

(2) »Konvention die Internationale Konvention zur Erhaltung der Thunfischbestdnde im
Atlantik;

3) ,Fischereifahrzeug™ jedes Motorschiff, das zur gewerblichen Nutzung der Bestinde von
Rotem Thun eingesetzt wird, also Fangschiffe, Verarbeitungsschifte,
Unterstiitzungsschiffe, Schlepper, an Umladungen beteiligte Schiffe, fiir die Beforderung
von Thunfischerzeugnissen ausgeriistete Transportschiffe und Hilfsschiffe, ausgenommen
Containerschiffe;

4) »lebender Roter Thun Roten Thun, der iiber einen bestimmten Zeitraum in einer Tonnare
lebend gehalten oder lebend in eine Aufzuchtanlage umgesetztl wird;

(%) »SCRS* den Standigen Ausschuss fiir Forschung und Statistik der ICCAT;

(6) ,Freizeitfischerei” nichtgewerbliche Fischerei, bei der biologische Meeresressourcen
I gefangen werden;

(7) wSportfischerei nicht gewerbsmiiflige Fischerei, deren Vertreter einem nationalen
Sportfischereiverband angeschlossen oder Inhaber einer nationalen Sportlizenz sind;

(8) »Schlepper® jedes Schiff, mit dem Netzkifige geschleppt werden,;
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)

,» Verarbeitungsschiff* ein Schiff, an Bord dessen die Fischereierzeugnisse vor ihrer
Verpackung einer oder mehreren der folgenden Behandlungen unterzogen werden:

Zerlegen in Filets oder in Scheiben, Gefrieren und/oder Verarbeiten;

(10) ,Hilfsschiff ein Schiff, das fiir die Beférderung von totem (nicht verarbeitetem) Roten
Thun von einem Transportnetz oder Netzkéfig, einer Ringwade oder einer Tonnare zu
einem bezeichneten Hafen und/oder zu einem Verarbeitungsschiff eingesetzt wird;

(11) ,» Tonnare* ein am Meeresboden verankertes stationdres Fanggerét, das in der Regel ein
Leitnetz besitzt, mit dem Roter Thun in eine oder mehrere Kammern gelenkt wird, in
denen er bis zur Entnahme oder Aufzucht gehalten wird;

(12) ,»Ringwade* ein UmschlieBungsnetz, das durch eine in Ringen verlaufende SchlieBleine
unten zusammengezogen und geschlossen werden kann;

(13) ,Einsetzen (in Netzkifige)“ das Verbringen von lebendem Rotem Thun aus einem
Transportnetg oder einer Tonnare in Aufzucht- oder Mastnetzkifige;
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

,Fangschiff* ein fiir den kommerziellen Fang von Rotem Thun eingesetztes Schiff;

,» Thunfischfarm* ein durch geografische Koordinaten eindeutig abgegrenztes
Meeresgebiet, das fiir die Mast oder Aufzucht von mit Tonnaren und/oder
Ringwadenfiangern gefangenem Rotem Thun genutzt wird. Eine Thunfischfarm kann tiber
mehrere Aufzuchtstandorte verfiigen, die alle durch geografische Koordinaten mit
eindeutig angegebenem Liangen- und Breitengrad fiir jeden der Punkte des Polygons

abgegrenzt sind;

,2Aufzucht“ oder ,,Mast“ das Einsetzen von Rotem Thun in Netzkifige in Thunfischfarmen
und die anschlieende Fiitterung mit dem Ziel, sie zu mésten und ihre Gesamtbiomasse zu

steigern;
,,Entnahme** das T6ten von Rotem Thun in Thunfischfarmen oder Tonnaren;

»Stereokamera“ eine Kamera mit zwei oder mehr Objektiven, mit einem eigenen
Bildsensor oder Einzelbild pro Objektiv, zur Aufnahme von dreidimensionalen Bildern
zwecks Lingenmessung des Fischs sowie zur Unterstiitzung bei der Prizisierung des

Gewichts und der Anzahl der Exemplare von Rotem Thun;
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(19)

(20)

,Fahrzeug der kleinen Kiistenfischerei ein Fangschiff, das mindestens drei der

nachstehend genannten fiinf Merkmale aufweist:

a)

b)

Lénge tiber alles <12 m;

das Fahrzeug fischt ausschlieBlich in den Gewissern unter der Gerichtsbarkeit des

Flaggenmitgliedstaats;
die Fangreisen dauern weniger als 24 Stunden;
die maximale Besatzungsstirke betrdgt vier Personen oder

das Fahrzeug setzt selektive Fangtechniken mit geringen Umweltauswirkungen ein;

»gemeinsamer Fangeinsatz® jeder Einsatz mit zwei oder mehr Ringwadenfangern, bei dem

der Fang eines Ringwadenfdngers nach einem zuvor vereinbarten Schliissel auf einen oder

mehrere andere Ringwadenfanger aufgeteilt wird,

8143/21
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(21) »gezielte Fischerei Fischerei auf die Zielart Roter Thun mit einem Fangschiff in einer
bestimmten Fangsaison;

(22) ,BCD* ein Fangdokument fiir Roten Thun;

(23) ,eBCD* ein elektronisches Fangdokument fiir Roten Thun;

(24) ,Konventionsgebiet™ das in Artikel 1 der Konvention definierte geografische Gebiet;

(25) ,Umladung* das Umladen aller oder bestimmter Fischereierzeugnisse von Bord eines
Fischereifahrzeugs auf ein anderes Fischereifahrzeug. Das Entladen von totem Rotem
Thun vom Ringwadenfanger, der Tonnare oder dem Schlepper auf ein Hilfsschiff gilt
jedoch nicht als Umladung;

(26) ,Kontrollumsetzung* jede zusitzliche Umsetzung auf Wunsch von Betreibern von
Fischereifahrzeugen oder Thunfischfarmen oder der Kontrollbehdrden zur Uberpriifung
der Anzahl der umgesetzten Fische;
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27)

(28)

(29)

(30)

,,Kontrollkamera“ eine Stereokamera und/oder konventionelle Videokamera fiir die in

dieser Verordnung vorgesehenen Kontrollen;

,Parteien die Vertragsparteien der Konvention und kooperierende Nichtvertragsparteien,

Rechtstrager und Rechtstrager im Fischereisektor;

»grofler pelagischer Langleinenfianger* einen pelagischen Langleinenfanger mit einer

Lange tiber alles von mehr als 24 Metern;

,Umsetzung* jede Umsetzung von

a)  lebendem Rotem Thun vom Netz des Fangschiffs in ein Transportnetz;

b) lebendem Rotem Thun von einem Transportnetz in ein anderes Transportnetz;

c) dem Netz mit lebendem Rotem Thun von einem Schlepper auf einen anderen

Schlepper;

d)  dem Netz mit lebendem Roten Thun von einer Thunfischfarm in eine andere und
lebendem Roten Thun zwischen verschiedenen Netzkifigen derselben

Thunfischfarm,;
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e) lebendem Rotem Thun aus der Tonnare in das Transportnetz, unabhéngig von der

Anwesenheit eines Schleppers;

(31) ,Betreiber* eine natiirliche oder juristische Person, die ein Unternehmen betreibt oder
besitzt, das Tétigkeiten ausiibt, die mit den einzelnen Stufen der Erzeugung, Verarbeitung,
Vermarktung und des Vertriebs einschlieBlich Einzelhandelsketten von Erzeugnissen der
Fischerei und der Aquakultur zusammenhéangen;

(32) ,LFanggeridtegruppe* eine Gruppe von Fischereifahrzeugen, die dasselbe Fanggerét
einsetzen und denen eine Gruppenquote zugeteilt wurde;

(33) ,Fischereiaufwand* das Produkt aus Kapazitdt und Tétigkeit eines Fischereifahrzeugs; fiir
eine Gruppe von Fischereifahrzeugen ist es die Summe des Fischereiaufwands aller
Schiffe in der Gruppe;

(34) ,zustindiger Mitgliedstaat™ den Flaggenmitgliedstaat oder den Mitgliedstaat, unter dessen
Gerichtsbarkeit die betreffende Thunfischfarm oder Tonnare fallt.
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(1)

2)

©)

KAPITEL II BEWIRTSCHAFTUNGSMABNAHMEN

Artikel 6
An Fischereibewirtschaftungsmaffnahmen gekniipfte Bedingungen

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass der
Fischereiaufwand seiner Fangschiffe und Tonnaren den Fangmoglichkeiten fiir Roten
Thun entspricht, die ihm im Ostatlantik und im Mittelmeer zur Verfligung stehen. Die von
den Mitgliedstaaten erlassenen MaBBnahmen umfassen die Festlegung von individuellen
Quoten fiir Fangschiffe mit einer Ldnge von mehr als 24 Metern unter ihrer Flagge, die in

der Liste der zugelassenen Schiffe gemiB Artikel 26 aufgefiihrt sind.

Ein Mitgliedstaat verlangt von Fangschiffen, dass sie unverziiglich einen von ihm
bezeichneten Hafen anlaufen, wenn die individuelle Quote des Schiffes gemal Artikel 35

der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 als ausgeschopft gilt.

Chartertatigkeiten sind in der Fischerei auf Roten Thun nicht zuléssig.
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(1)

2)

Artikel 7

Ubertragung von nicht entnommenem lebendem Rotem Thun

Die Ubertragungl von nicht entnommenem lebendem Roten Thun aus den Fingen der
Vorjahre innerhalb einer Thunfischfarm kann nur erlaubt werden, wenn der
Mitgliedstaat ein verstirktes Kontrollsystem entwickelt und dieses der Kommission
meldetl . Dieses System ist fester Bestandteil des in Artikel 13 genannten
Inspektionsplans der Mitgliedstaaten und enthilt zumindest die Malnahmen gemal3 Artikel
| 53 undé1.

Vor Beginn einer Fangsaison sorgen die fiir Thunfischfarmen zustéindigen Mitgliedstaaten
fiir eine eingehende Bewertung von lebendem Roten Thun, der nach einer
Massenentnahme in ihrer Gerichtsbarkeit unterliegenden Thunfischfarmen iibertragen
wird. Zu diesem Zweck wird sdmtlicher iibertragener lebender Roter Thun des Fangjahrs,
der nicht Gegenstand einer Massenentnahme in einer Thunfischfarm ist, unter Einsatz von
Stereokamerasystemen oder vergleichbaren Techniken, sofern diese gemil3 Artikel 51
dieselbe Prizision und Genauigkeit gewéhrleisten, in andere Netzkifige umgesetzt. Die
vollstdndig dokumentierte Riickverfolgbarkeit muss jederzeit gewihrleistet sein. Die
Ubertragung von Rotem Thun aus Jahren, die nicht Gegenstand einer Massenentnahme
waren, wird jéhrlich nach demselben Verfahren mit geeigneten Stichproben auf der

Grundlage einer Risikobewertung kontrolliert.
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Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte mit ausfiihrlichen Bestimmungen zur
Entwicklung eines verstirkten Kontrollsystems fiir die Ubertragung von lebendem Rotem
Thun erlassen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden im Einklang mit dem Priifverfahren

gemal Artikel 68 erlassen.

Artikel 8

Ubertragung nicht ausgeschopfter Quoten

Die Ubertragung nicht ausgeschopfter Quoten ist nicht zulissig.

(1)

2)

Artikel 9

Ubertragung von Quoten

Eine Quoteniibertragung zwischen der Union und den anderen Parteien findet nur nach
vorheriger Genehmigung durch die Mitgliedstaaten und/oder die betreffenden Parteien
statt. Die Kommission setzt das ICCAT-Sekretariat 48 Stunden vor der Quoteniibertragung

davon in Kenntnis.

Die Ubertragung von Quoten innerhalb von Fanggeritegruppen, von Beifangquoten und
von individuellen Fangquoten jedes Mitgliedstaats ist zulédssig, sofern der betreffende
Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaaten die Kommission vorab iiber diese
Ubertragungen unterrichtet, damit die Kommission das ICCAT-Sekretariat unterrichten

kann, bevor die Ubertragung wirksam wird.
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Artikel 10

Quotenkiirzungen wegen Uberfischung

Uberfischen die Mitgliedstaaten die ihnen zugeteilten Quoten und kann dieser Situation nicht durch
einen Quotentausch gemill Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 abgeholfen
werden, so sind die Artikel 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 anwendbar.

Artikel 11
Jihrliche Fangpldne

(1) Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote fiir Roten Thun stellt einen jahrlichen Fangplan auf.
Dieser Plan muss mindestens folgende Angaben fiir die Fangschiffe und Tonnaren

enthalten:

a)  die jeder Fanggeritegruppe zugeteilten Quoten, einschlieBlich Beifangquoten;
b)  soweit zutreffend, die Methode fiir die Quotenzuteilung und -verwaltung;

c) die Mallnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung von individuellen Quoten;

d)  offene Fangzeiten fiir jede Fanggeritekategorie;
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2)

e)  Angaben zu bezeichneten Hifen;
f)  die Vorschriften fiir Beifange und

g)  die Zahl der Fangschiffe, die keine Grundschleppnetzfischer, nicht lénger als
24 Meter und keine Ringwadenfanger sind und die im Ostatlantik und im Mittelmeer

auf Roten Thun fischen diirfen.

Die Mitgliedstaaten mit Fahrzeugen der kleinen Kiistenfischerei, die auf Roten Thun
fischen diirfen, bemiihen sich, diesen Fahrzeugen bestimmte sektorspezifische Quoten
zuzuteilen; sie miissen eine solche Zuteilung in ihren Fangpldnen verzeichnen. Dariiber
hinaus nehmen sie in ihre Uberwachungs-, Kontroll- und Inspektionspline die MaBnahmen
auf, die zusitzlich ergriffen werden, um die Quotenausschopfung dieser Flotte aufmerksam
zu tiberwachen. Unter Verwendung der in Absatz 1 genannten Parameter konnen die
Mitgliedstaaten einer unterschiedlichen Anzahl von Fischereifahrzeugen die vollstdndige

Ausschopfung ihrer Fangmoglichkeiten genehmigen.
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(4)

©)

Portugal und Spanien konnen Kdderbooten, die in Unionsgewédssern um die Inselgruppen
Azoren, Madeira und Kanarische Inseln tétig sind, sektorspezifische Quoten zuteilen. Die
sektorspezifischen Quoten miissen in ihre jdhrlichen Fangpléne aufgenommen werden, und
zusitzliche MaBnahmen zur Uberwachung der Quotenausschépfung miissen eindeutig in

ihren jihrlichen Uberwachungs-, Kontroll- und Inspektionspline festgehalten werden.

Auf die Zuteilung von sektorspezifischen Quoten durch die Mitgliedstaaten gemal3 den
Absitzen 2 oder 3 findet die im geltenden Unionsrechtsakt {iber die Aufteilung der
Fangmoglichkeiten festgelegte Anforderung der Mindestquote von 5 Tonnen keine

Anwendung.

Jede Anderung des jihrlichen Fangplans wird der Kommission von dem betreffenden
Mitgliedstaat spétestens drei Arbeitstage vor Aufnahme der Fangtitigkeit, auf die sich die
Anderung bezieht, iibermittelt. Die Kommission iibermittelt diese Anderung mindestens
einen Arbeitstag vor Aufnahme der Fischereititigkeit, auf die sich die Anderung bezieht,

an das ICCAT-Sekretariat.
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Artikel 12
Aufteilung der Fangmdéglichkeiten

Gemil Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 wenden die Mitgliedstaaten bei der
Aufteilung der ihnen zugewiesenen Fangmoglichkeiten transparente und objektive Kriterien an, die
unter anderem Okologischer, sozialer und wirtschaftlicher Natur sein konnen; sie teilen I ferner, die
nationalen Quoten unter besonderer Beriicksichtigung der traditionellen und handwerklichen
Fischerei gerecht zwischen den einzelnen Flottensegmenten auf und bieten Anreize fiir die
Fischereifahrzeuge der Union , die selektives Fanggerit einsetzen oder Fangtechniken nutzen, die

die Umwelt weniger beeintriachtigen.

Artikel 13

Jdhrliche Fangkapazitdtsmanagementpldne

Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote fiir Roten Thun erstellt einen jahrlichen
Fangkapazititsmanagementplan. In diesem Plan passt der Mitgliedstaat die Anzahl der Fangschiffe
und Tonnaren so an, dass sichergestellt ist, dass die Fangkapazitit mit den Fangmoglichkeiten
vereinbar ist, die den Fangschiffen und Tonnaren fiir den betreffenden Quotenzeitraum zugeteilt
werden. Die Mitgliedstaaten passen die Fangkapazitit unter Verwendung der im geltenden
Unionsrechtsakt iiber die Aufteilung von Fangmaoglichkeiten festgelegten Parameter an. Die
Anpassung der Fangkapazitiit der Union fiir Ringwadenfinger wird auf eine maximale Anderung

um 20 % im Vergleich zur Basisfangkapazitit von 2018 begrenzt.
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Artikel 14
Jdihrliche Inspektionspldne

Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote fiir Roten Thun stellt einen jéhrlichen Inspektionsplan auf, um
die Einhaltung dieser Verordnung zu gewihrleisten. Jeder Mitgliedstaat legt seinen Plan der

Kommission vor. Bei der Aufstellung dieses Plans ist Folgendes zu beachten:

a) die Ziele, Prioritdten und Verfahren sowie Eckpunkte fiir die Inspektionstatigkeiten des
gemill Artikel 95 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgestellten spezifischen Kontroll-

und Inspektionsprogramms fiir Roten Thun;

b) das gemiB Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eingerichtete nationale

Kontrollprogramm fiir Roten Thun.

Artikel 15

Jahrliche Aufzuchtmanagementpline

(1) Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote fiir Roten Thun erstellt einen jéhrlichen

Aufzuchtmanagementplan.
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2)

)

“4)

)

(6)

Im jéhrlichen Aufzuchtmanagementplan sorgt jeder Mitgliedstaat dafiir, dass die
Gesamteinsatzkapazitit und die Gesamtaufzuchtkapazitdt mit der geschétzten, fiir die

Aufzucht verfligbaren Menge an Rotem Thun vereinbar ist.

Die Mitgliedstaaten begrenzen ihre Aufzuchtkapazitdt fiir Thun auf die
Gesamtaufzuchtkapazitit, die im Jahr 2018 im ICCAT-Register der fiir die Aufzucht von
Rotem Thun zugelassenen Farmen eingetragen oder zugelassen und der ICCAT gemeldet

wurde.

Die Hochstmenge wild gefangenen Roten Thuns, der neu in die Thunfischfarmen eines
Mitgliedstaats eingesetzt werden darf, wird auf die Einsatzmengen begrenzt, die die
Farmen dieses Mitgliedstaats in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008 im ICCAT-

Register der fiir die Aufzucht von Roten Thun zugelassenen Farmen eintragen lieBen.

Muss ein Mitgliedstaat die Hochstmenge an wild gefangenem Roten Thun, der in einer
oder mehreren seiner Thunfischfarmen eingesetzt werden soll, erhéhen, so muss diese
Erh6hung mit den diesem Mitgliedstaat zugeteilten Fangmoglichkeiten und den Einfuhren
von lebendem Roten Thun aus einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen

Vertragspartei vereinbar sein.

Die fiir die Thunfischfarmen zustéindigen Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vom
SCRS beauftragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Versuchen zur
Ermittlung der Wachstumsraten wihrend der Mast Zugang zu den Farmen haben und bei

der Erflillung ihrer Aufgaben unterstiitzt werden.
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(7)

Die Mitgliedstaaten legen der Kommission gegebenenfalls bis zum 15. Mai jedes Jahres

iiberarbeitete Bewirtschaftungspliine vor.

Artikel 16

Ubermittlung der jihrlichen Pléine

(1) Bis zum 31. Januar jedes Jahres libermittelt jeder Mitgliedstaat mit einer Quote flir Roten
Thun der Kommission die folgenden Plane:
a)  den jdhrlichen Fangplan fiir die Fangschiffe und Tonnaren, die im Ostatlantik und im
Mittelmeer Roten Thun fischen, gemél Artikel 11;
b)  den jdhrlichen Fangkapazititsmanagementplan gemal3 Artikel 13;
c) den jdhrlichen Inspektionsplan gemal Artikel 14 und
d)  den jdhrlichen Aufzuchtmanagementplan gemif3 Artikel 15.
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2)

)

Die Kommission kompiliert die in Absatz 1 genannten Plane und verwendet sie fiir die
Erstellung eines jahrlichen Plans der Union. Die Kommission {ibermittelt dem ICCAT-
Sekretariat den Plan der Union bis zum 15. Februar jedes Jahres zur Erorterung und

Genehmigung durch die ICAAT.

Legt ein Mitgliedstaat der Kommission einen oder mehrere der der in Absatz 1 genannten
Plane der Kommission nicht innerhalb der dort genannten Frist vor, kann die
Kommission beschlieBBen, den Unionsplan ohne die Pliine des betreffenden
Mitgliedstaats an das ICCAT-Sekretariat weiterzuleiten. Auf Antrag des betreffenden
Mitgliedstaats bemiiht sich die Kommission, einen der in Absatz 1 genannten Pliine zu
beriicksichtigen, der nach Ablauf der in jenem Absat; genannten Frist, aber vor Ablauf
der in Absatz 2 genannten Frist vorgelegt wurde. Entspricht ein von einem Mitgliedstaat
eingereichter Plan nicht den Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die
Jjahrlichen Fang-, Kapazitits-, Inspektions- und Aufzuchtpline und enthiilt er einen
schwerwiegenden Fehler, der dazu fiihren konnte, dass der Jahresplan der Union von
der ICCAT-Kommission nicht gebilligt wird, kann die Kommission beschliefen, dem
ICCAT-Sekretariat den Plan der Union ohne die Pliane des betreffenden Mitgliedstaats zu
ibermitteln. Die Kommission unterrichtet den betreffenden Mitgliedstaat so bald wie
maoglich und bemiiht sich, alle von diesem Mitgliedstaat vorgelegten iiberarbeiteten
Pliine in den Plan der Union oder in Anderungen des Unionsplans aufzunehmen, sofern
sie den Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die jihrlichen Fang-,

Kapacitiits-, Inspektions- und Aufzuchtpline entsprechen.
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(1)

)

3)

KAPITEL III

TECHNISCHE MABNAHMEN

Artikel 17

Fangzeiten

Der Fang von Rotem Thun mit Ringwadenfdngern ist im Ostatlantik und im Mittelmeer in

der Zeit vom 26. Mai bis zum 1. Juli erlaubt.

Abweichend von Absatz 1 konnen Zypern und Griechenland in ihren jihrlichen
Fangplinen gemdpf Artikel 11 beantragen, dass Ringwadenfischer unter ihrer Flagge im
ostlichen Mittelmeer (FAO-Gebiet 37.3.1 und 37.3.2) vom 15. Mai bis zum 1. Juli auf
Roten Thun fischen diirfen.

Abweichend von Absatz 1 kann Kroatien in seinen jahrlichen Fangpldanen gemaf3
Artikel 11 beantragen, dass Ringwadenfischer unter seiner Flagge im Adriatischen Meer

(FAO-Gebiet 37.2.1) bis zum 15. Juli zu Aufzuchtzwecken auf Roten Thun fischen diirfen.
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(4) Abweichend von Absatz 1 darf ein Mitgliedstaat, der der Kommission den Nachweis
erbringt, dass einige seiner Ringwadenfianger, die im Ostatlantik und im Mittelmeer auf
Roten Thun fischen, ihre normalen Fangtage wéhrend eines Jahres aufgrund der
Witterungsbedingungen nicht ausschopfen konnten, entscheiden, dass die in Absatz 1
genannte Fangsaison um eine entsprechende Anzahl verlorener Fangtage fiir die
betreffenden Ringwadenfinger bis zu einer Hochstgrenze von 10 nicht ausgeschopften
Tagen verlingert wird. Die Untétigkeit der betreffenden Schiffe ist — im Falle eines
gemeinsamen Fangeinsatzes fiir alle beteiligten Schiffe — mit Wetterberichten und VMS-

Positionen hinreichend zu belegen.

(5) Der Fang von Rotem Thun mit grof3en pelagischen Langleinenfédngern ist im Ostatlantik

und im Mittelmeer im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai erlaubt.

(6) Die Mitgliedstaaten legen die Fangzeiten fiir ihre Flotten — mit Ausnahme der
Ringwadenfinger und groflen pelagischen Langleinenfanger — in ihren jéhrlichen

Fangplinen fest.

Artikel 18
Pflicht zur Anlandung

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten unbeschadet des Artikels 15 der Verordnung (EU)

Nr. 1380/2013, einschlieBlich etwaiger darauf anwendbarer Ausnahmen.

8143/21 am/KH/dp 40
GIP.2 DE



Artikel 19
Mindestreferenzgrofse fiir die Bestandserhaltung

(1) Roter Thun mit einem Gewicht von weniger als 30 kg oder einer Lange bis zur
Schwanzflossengabelung von weniger als 115 cm darf — auch als Beifang oder im Rahmen
der Freizeitfischerei — weder gefangen noch an Bord mitgefiihrt, umgeladen, umgesetzt,
angelandet, transportiert, gelagert, verkauft, zum Verkauf angeboten, zur Schau gestellt

oder zum Kauf angeboten werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt fiir die nachstehend genannten Fischereien eine
MindestreferenzgrofBe fiir die Bestandserhaltung von 8 kg oder 75 cm Linge bis zur

Schwanzflossengabelung:

a)  Roten Thun, der im Ostatlantik mit Kdderschiffen oder Schleppanglern gefangen

wird;

b)  Roten Thun, der im Mittelmeer mit Kdderschiffen, Langleinen- oder
Handleinenfangern der handwerklichen Frischfischkiistenfischerei gefangen wird,

und

c) Roten Thun, der im Adriatischen Meer von Schiffen unter der Flagge Kroatiens fiir

Aufzuchtzwecke gefangen wird.

3) Die besonderen Bedingungen fiir die Anwendung der in Absatz 2 genannten Ausnahme

sind in Anhang I enthalten.
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(4)

©)

(1

)

3)

Die Mitgliedstaaten erteilen Schiffen eine Fanggenehmigung, die im Rahmen der in
Anhang I Absitze 2 und 3 genannten Ausnahmeregelungen Fischfang betreiben. Die

betreffenden Schiffe sind in der Liste der Fangschiffe gemaf Artikel 26 aufgefiihrt.

Fische unterhalb der in diesem Artikel genannten Mindestreferenzgrof3en, die tot ins Meer

zuriickgeworfen werden, werden auf die Quote des Mitgliedstaats angerechnet.

Artikel 20
Ungewollte Finge unterhalb der Mindestreferenzgrofe fiir die Bestandserhaltung

Abweichend von Artikel 19 Absatz 1 diirfen alle Fangschiffe und Tonnaren, die gezielt auf
Roten Thun fischen, bis zu 5 % ungewollte Fange von Rotem Thun mit einem Gewicht
zwischen 8 und 30 kg oder, alternativ, mit einer Lange bis zur Schwanzflossengabelung

von 75 bis 115 cm an Bord behalten.

Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz von 5 % wird auf der Grundlage des an Bord
behaltenen oder in der Tonnare befindlichen Gesamtfangs von Rotem Thun zu einem

beliebigen Zeitpunkt nach jedem Fangeinsatz berechnet.

Ungewollte Fange werden von der Quote des fiir das Fangschiff oder die Tonnare

zustandigen Mitgliedstaats abgezogen.
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(4)

(1)

)

Die Artikel 31, 33, 34 und 35 finden auf ungewollte Finge von Rotem Thun unterhalb der

Mindestreferenzgroflie Anwendung.

Artikel 21
Beifinge

Jeder Mitgliedstaat trifft Vorkehrungen fiir Beifange von Rotem Thun im Rahmen seiner

Quote und teilt diese der Kommission bei der Ubermittlung seines Fangplans mit.

Die Menge der zulédssigen Beifdnge, die am Ende jeder Fangreise nicht mehr als 20 % der
Gesamtfiange an Bord betragen darf, und die Methode, nach der der Anteil dieser Beifiange
am Gesamtfang an Bord berechnet wird, miissen im jdhrlichen Fangplan gemif Artikel 11
eindeutig festgelegt sein. Der Prozentsatz der Beifdnge kann nach Gewicht oder nach
Stiickzahl berechnet werden. Die Berechnung nach Stiickzahl gilt nur fiir von der ICCAT
bewirtschaftete Thunfische und verwandte Arten. Die Menge der zulédssigen Beifdnge fiir

Fischereifahrzeuge der kleinen Kiistenfischerei kann jahrlich berechnet werden.
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)

(4)

)

Der gesamte an Bord behaltene oder zuriickgeworfene Beifang von totem Roten Thun wird
von der Quote des Flaggenmitgliedstaats abgezogen und im Einklang mit den Artikeln 31

und 32 aufgezeichnet und der Kommission gemeldet.

Fiir Mitgliedstaaten, die iiber keine Quote fiir Roten Thun verfiigen, werden die
betreffenden Beifange auf die spezielle Beifangquote fiir Roten Thun der Union
angerechnet, die im Einklang mit Artikel 43 Absatz 3 AEUV und Artikel 16 der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 eingerichtet wurde.

Ist die dem Mitgliedstaat zugeteilte Quote ausgeschopft, so ist der Fang von Rotem Thun
durch unter seiner Flagge fahrende Fischereifahrzeuge nicht erlaubt und der betreffende
Mitgliedstaat ergreift die notwendigen Mallnahmen, um die Freisetzung von als Beifang
gefangenem Roten Thun zu gewéhrleisten. Ist die gemdf Artikel 43 Absatz 3 AEUV und
Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 festgesetzte spezifische Beifangquote der
Union fiir Roten Thun ausgeschopfft, so ist der Fang von Rotem Thun durch Schiffe
unter der Flagge von Mitgliedstaaten ohne Quote fiir Roten Thun nicht zuliissig, und
diese Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Mafinahmen, um die Freisetzung von
als Beifang gefangenem Roten Thun zu gewihrleisten. In diesen Fillen werden die
Verarbeitung und Vermarktung von totem Roten Thun verboten und sdmtliche Beifange
werden aufgezeichnet. Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission jéhrlich iiber die
entsprechenden Mengen von totem Roten Thun, der als Beifang gefangen wurde; diese

leitet diese Angaben an das ICCAT-Sekretariat weiter.
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(6) Auf Schiffen, die nicht gezielt auf Roten Thun fischen, wird jede an Bord mitgefiihrte
Menge an Rotem Thun deutlich von anderen Arten getrennt, damit die Aufsichtsbehdrden
die Einhaltung dieses Artikels tiberwachen kdnnen. Werden diese Beifange durch das

eBCD begleitet, so diirfen sie vermarktet werden.

Artikel 22

Einsatz von Luftfahrzeugen

Der Einsatz von Luftfahrzeugen, einschlieBlich Flugzeugen, Hubschraubern oder jeglicher Arten

nicht bemannter Luftfahrzeuge, zum Auffinden von Rotem Thun wird verboten.

KAPITEL IV

FREIZEITFISCHEREI

Artikel 23

Besondere Quote fiir die Freizeitfischerei

(1) Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote fiir Roten Thun reguliert die Freizeitfischerei durch die
Zuteilung einer besonderen Quote fiir diese Fischerei. Bei einer solchen Zuteilung wird,
auch im Rahmen der Befischung mit Fangen und Freisetzen, etwaiger toter Roter Thun
beriicksichtigt. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bei der Ubermittlung ihrer

Fangplédne die der Freizeitfischerei zugeteilte Quote mit.
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2)

(1)

Fénge von totem Rotem Thun werden gemeldet und auf die Quote des Mitgliedstaats

angerechnet.

Artikel 24

Besondere Bedingungen fiir die Freizeitfischerei

Jeder Mitgliedstaat mit einer der Freizeitfischerei zugeteilten Quote fiir Roten Thun
reguliert die Freizeitfischerei durch die Erteilung von Fangerlaubnissen fiir Schiffe fiir die
Freizeitfischerei. Auf Wunsch der ICCAT stellen die Mitgliedstaaten der Kommission die
Liste der Freizeitschiffe zur Verfligung, denen eine Fanggenehmigung fiir Roten Thun
erteilt wurde. Die Liste, die der ICCAT von der Kommission in elektronischer Form zu

iibermitteln ist, enthilt fiir jedes Schiff folgende Angaben:
a)  Name des Schiffes;
b)  Registernummer;

c) ICCAT-Registernummer (sofern zutreffend);

8143/21

am/KH/dp 46
GIP.2 DE



d) etwaiger fritherer Name und

(¢) Name und Anschrift des Eigners/der Eigner und des Betreibers/der Betreiber.

(2) Bei der Freizeitfischerei ist es verboten, mehr als einen Roten Thun pro Tag und Schiff zu
fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden.

3) Im Rahmen der Freizeitfischerei gefangener Roter Thun darf nicht vermarktet werden.

(4) Die Mitgliedstaaten zeichnen die Fangdaten, einschlielich Gewicht und gegebenenfalls
Liange jedes Roten Thuns aus der Freizeitfischerei auf und senden die Daten zum Vorjahr
jéhrlich bis 30. Juni an die Kommission. Die Kommission leitet diese Informationen an das
ICCAT-Sekretariat weiter.

%) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Mafinahmen, um sicherzustellen, dass Roter
Thun und insbesondere Jungfische, die im Rahmen der Freizeitfischerei lebend gefangen
werden, moglichst wieder freigesetzt werden. Jeder Rote Thun wird ganz, ohne Kiemen
und/oder ausgenommen angelandet.
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)

3)

Artikel 25

Fangen, Markieren und Freisetzen

Abweichend von Artikel 23 Absatz 1 konnen Mitgliedstaaten, die eine Befischung mit
Fangen und Freisetzen zulassen, die ausschlieBlich von Sportfischereifahrzeugen im
Nordostatlantik betrieben wird, einer begrenzten Zahl von Sportfischereifahrzeugen
ausschlieflich gestatten, gezielt auf Roten Thun zu fischen, um diesen zu fangen, zu
markieren und freizulassen, ohne dass ihnen eine bestimmte Quote zugeteilt werden muss.
Solche Schiffe miissen im Rahmen eines in ein wissenschaftliches Forschungsprogramm
eingebundenen wissenschaftlichen Projekts eines Forschungsinstituts titig sein. Die
Projektergebnisse werden den zustindigen Behorden des Flaggenmitgliedstaats

ubermittelt.

Die Tétigkeiten von Schiffen, die im Rahmen des ICCAT-Forschungsprogramms fiir
Roten Thun wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchfiihren, gelten nicht als Fangen,

Markieren und Freisetzen gemal3 Absatz 1.

Mitgliedstaaten, die das Fangen, Markieren und Freisetzen gestatten,
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b)

d)

legen eine Beschreibung dieser Tatigkeiten und der entsprechenden MafB3nahmen als
festen Bestandteil ihrer Fang- und Inspektionspldne geméf den Artikeln 12 und 15

Vor;

iiberwachen genau die Téatigkeiten der betreffenden Schiffe, um sicherzustellen, dass

sie die Bestimmungen dieser Verordnung einhalten;

stellen sicher, dass geschultes Personal das Markieren und Freisetzen vornimmt,

damit eine hohe Uberlebensrate der Exemplare gewihrleistet ist, und

legen der Kommission jéhrlich mindestens 50 Tage vor der SCRS-Tagung des
Folgejahres einen Bericht {liber die durchgefiihrten wissenschaftlichen Arbeiten vor.
Die Kommission leitet den Bericht 60 Tage vor der SCRS-Tagung des Folgejahres
an die ICCAT weiter.

4) Jeder Rote Thun, der beim Fangen, Markieren und Freisetzen zu Tode kommt, wird
gemeldet und von der Quote des Flaggenmitgliedstaats abgezogen.
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(1

KAPITEL 'V

KONTROLLMABNAHMEN

ABSCHNITT 1

SCHIFFS- UND TONNARENLISTEN UND -REGISTER

Artikel 26
Schiffslisten und -register

Die Mitgliedstaaten {ibermitteln der Kommission jedes Jahr einen Monat vor Beginn der
Laufzeit der Fangerlaubnis elektronisch folgende Schiffslisten in dem Format, das in der
aktuellen Fassung der ICCAT-Leitlinien?’ fiir die Ubermittlung von Daten und

Informationen vorgegeben ist:

a) eine Liste aller Fangschiffe, denen eine Fangerlaubnis fiir die gezielte Fischerei auf

Roten Thun erteilt wurde, und

b) eine Liste aller anderen Fischereifahrzeuge, die zur gewerblichen Nutzung der

Ressourcen von Rotem Thun eingesetzt werden.
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2)

3)

“4)

©)

Die Kommission leitet diese Angaben 15 Tage vor Beginn der Fangtétigkeit an das
ICCAT-Sekretariat weiter, damit diese Schiffe in das ICCAT-Register der
fangberechtigten Schiffe und gegebenenfalls in das ICCAT-Register der Schiffe mit einer
Liange tiber alles von 20 Metern oder mehr, die im Konventionsgebiet Fischfang betreiben

diirfen, aufgenommen werden kénnen.

Ein Fangschiff kann in einem Kalenderjahr in beiden in Absatz 1 genannten Listen

aufgefiihrt sein, jedoch nicht zur gleichen Zeit.

Die Angaben zu den Fischereifahrzeugen gemil3 Absatz 1 Buchstaben a und b dieses
Artikels enthalten den Schiffsnamen und die Nummer des Schiffs im
Fischereiflottenregister der Union im Sinne von Anhang I der Durchfiihrungsverordnung

(EU) 2017/218%8 der Kommission.
Die Kommission akzeptiert keine nachtrigliche Vorlage.

Spétere Anderungen der in den Abitzen 1 und 3 genannten Listen in einem Kalenderjahr
werden nur akzeptiert, wenn das gemeldete Fischereifahrzeug aus berechtigten technischen
Griinden oder aus Griinden hoherer Gewalt nicht eingesetzt werden kann. Unter diesen
Umsténden informiert der betreffende Mitgliedstaat unverziiglich die Kommission und teilt

Folgendes mit:
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(6)

(1)

a)  vollstindige Angaben zu dem/den Fischereifahrzeug(en), das/die das betreffende

Fischereifahrzeug ersetzen soll(en), und

b) eine umfassende Darstellung des Grunds fiir den Schiffstausch sowie alle

einschldgigen Belege oder Unterlagen.

Die Kommission dndert erforderlichenfalls im Laufe des Jahres die Angaben zu den
Schiffen geméll Absatz 1, indem sie dem ICCAT-Sekretariat im Einklang mit Artikel 7
Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/2403 aktualisierte Angaben iibermittelt.

Artikel 27
Fangerlaubnisse fiir Schiffe

Die Mitgliedstaaten stellen Schiffen, die in einer der in Artikel 26 Absdtze 1 und 5
genannten Listen aufgefiihrt sind, Fangerlaubnisse aus. Die Fangerlaubnisse enthalten
mindestens die in Anhang VII genannten Angaben und werden nach dem Muster in diesem
Anhang erteilt. Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass die Angaben in der
Fangerlaubnis korrekt sind und mit den Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik

ubereinstimmen.
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2)

)

(1)

Unbeschadet des Artikels 21 Absatz 6 gilt fiir Fischereifahrzeuge der Union, die nicht in
den in Artikel 26 Absatz 1 genannten ICCAT-Registern aufgefiihrt sind, dass sie keine
Genehmigung haben, im Ostatlantik und im Mittelmeer Roten Thun zu fischen, an Bord zu

behalten, umzuladen, zu transportieren, umzusetzen, zu verarbeiten oder anzulanden.

Der Flaggenmitgliedstaat widerruft die einem Schiff erteilte Fangerlaubnis fiir Roten Thun
und kann das Schiff auffordern, unverziiglich den von ihm bezeichneten Hafen anzulaufen,

wenn die dem Schiff zugeteilte individuelle Quote als ausgeschdpft erachtet wird.

Artikel 28

Listen und Register der fiir den Fang von Rotem Thun zugelassenen Tonnaren

Jeder Mitgliedstaat tibermittelt der Kommission elektronisch als Teil seines Fangplans die
Liste der Tonnaren, die fiir den Fang von Rotem Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer
zugelassen sind. Die Kommission leitet diese Angaben an das ICCAT-Sekretariat weiter,
damit die betreffenden Tonnaren in das ICCAT-Register der Tonnaren, die fiir den Fang

von Rotem Thun zugelassen sind, eingetragen werden konnen.
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2)

Die Mitgliedstaaten stellen den in der Liste gemall Absatz 1 gefiihrten Tonnaren
Fangerlaubnisse aus. Die Fangerlaubnisse enthalten mindestens die in Anhang VII
genannten Angaben und entsprechen dem Muster in diesem Anhang. Die Mitgliedstaaten
tragen dafiir Sorge, dass die Angaben in der Fangerlaubnis korrekt sind und mit den

Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik libereinstimmen.

3) Fiir Tonnaren der Union, die nicht in dem ICCAT-Register aufgefiihrt sind, gilt, dass sie
keine Genehmigung haben, im Ostatlantik und im Mittelmeer Roten Thun zu fangen. Von
solchen Tonnaren gefangener Roter Thun darf nicht an Bord behalten, umgesetzt, in
Netzkifige eingesetzt oder angelandet werden.

(4) Der Flaggenmitgliedstaat widerruft die einer Tonnare erteilte Fangerlaubnis fiir Roten
Thun, wenn die der Tonnare zugeteilte Quote als ausgeschopft erachtet wird.
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Artikel 29

Angaben zu Fangtditigkeiten

(1) Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission bis zum 15. Juli jedes Jahres ausfiihrliche
Angaben zu dem im Vorjahr im Ostatlantik und im Mittelmeer gefangenen Roten Thun.
Die Kommission leitet diese Angaben bis zum 31. Juli jedes Jahres an das ICCAT-
Sekretariat weiter. Diese Angaben umfassen
a)  den Namen und die ICCAT-Nummer jedes Fangschiffs;
b)  die Laufzeit der Fangerlaubnis(se) jedes Fangschiffs;
c) die Gesamtfinge jedes Fangschiffs, einschlielich Nullfdnge, wihrend der gesamten
Laufzeit der Fangerlaubnis(se);
d) die Gesamtzahl der Fangtage jedes Fangschiffes im Ostatlantik und im Mittelmeer
wihrend der gesamten Laufzeit der Fangerlaubnis(se) und
e) den Gesamtfang auBerhalb der Laufzeit der Fangerlaubnis(se) (Beifang).
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Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission die folgenden Angaben zu
Fischereifahrzeugen unter ihrer Flagge, die im Ostatlantik und im Mittelmeer nicht auf

Roten Thun fischen diirfen, Roten Thun aber als Beifang gefangen haben:

a)  den Namen und die ICCAT-Nummer oder, falls das Schiff nicht bei der ICCAT

registriert ist, seine nationale Registernummer und

b) die Gesamtfinge von Rotem Thun.

3) Die Mitgliedstaaten machen der Kommission auch Angaben zu Schiffen, die nicht unter
die Absétze 1 und 2 fallen, von denen aber bekannt ist oder angenommen wird, dass sie im
Ostatlantik und im Mittelmeer auf Roten Thun gefischt haben. Sobald diese Angaben
vorliegen, leitet die Kommission sie an das ICCAT-Sekretariat weiter.
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Artikel 30

Gemeinsame Fangeinsdtze

Gemeinsame Einsitze fiir den Fang von Rotem Thun sind nur zuldssig, wenn die
beteiligten Schiffe iiber eine Genehmigung des Flaggenmitgliedstaats/der
Flaggenmitgliedstaaten verfiigen. Fiir eine solche Genehmigung muss jeder
Ringwadenféinger fiir den Fang von Rotem Thun ausgeriistet und im Besitz einer

individuellen Quote sein und die Berichtspflichten gemall Artikel 32 beachten.

Die Quote fiir einen gemeinsamen Fangeinsatz entspricht der Summe der den

teilnehmenden Ringwadenfidngern zugeteilten Quoten.

Ringwadenféinger diirfen sich nicht an gemeinsamen Fangeinsédtzen mit Ringwadenfangern

anderer Parteien beteiligen.

Anhang IV enthilt das Antragsformular fiir die Genehmigung zur Beteiligung an einem

gemeinsamen Fangeinsatz. Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen Vorkehrungen,

um von den Ringwadenfiangern unter seiner Flagge, die sich an einem gemeinsamen

Fangeinsatz beteiligen, die nachstehenden Angaben zu erhalten:
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a)  den Zeitraum, fiir den die Genehmigung fiir den gemeinsamen Fangeinsatz beantragt

wird;
b) die Identitét der Beteiligten;
c) die individuellen Quoten der einzelnen Schiffe;
d)  den Schliissel zur Aufteilung der Fange auf die beteiligten Fischereifahrzeuge und
e)  Angaben zu den Bestimmungsbetrieben.

Jeder Mitgliedstaat tibermittelt der Kommission mindestens 10 Tage vor Beginn des
gemeinsamen Fangeinsatzes die Angaben gemall Absatz 4 nach dem Muster in Anhang IV.
Die Kommission iibermittelt die Angaben mindestens fiinf Tage vor Beginn des Einsatzes
an das ICCAT-Sekretariat und an jeden Flaggenstaat der {ibrigen an dem gemeinsamen

Fangeinsatz beteiligten Schiffe.

Im Falle hoherer Gewalt gilt die Frist geméf Absatz 5 nicht fiir die Angaben zu den
Bestimmungsbetrieben. In diesem Fall iibermittelt der Mitgliedstaat der Kommission die
neuesten Angaben so bald wie moglich zusammen mit einer Beschreibung der Vorfille,
die hohere Gewalt darstellen. Die Kommission leitet diese Informationen an das ICCAT-

Sekretariat weiter.
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ABSCHNITT 2

FANGAUFZEICHNUNGEN

Artikel 31

Aufzeichnungsvorschriften

(1) Die Kapiténe von Fangschiffen der Union fiihren im Einklang mit den Artikeln 14, 15, 23
und 24 sowie Anhang II Abschnitt A der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 ein
Fischereilogbuch iiber ihre Einsitze.

(2) Die Kapitéine von Schleppern, Hilfsschiffen und Verarbeitungsschiffen der Union zeichnen
ithre Téatigkeiten im Einklang mit den Anforderungen des Anhangs II Abschnitte B, C
und D auf.
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Artikel 32

Fangmeldungen der Kapitdine und Betreiber von Tonnaren

Die Kapitéine von gezielt fischenden Fangschiffen der Union tibermitteln ihren
Flaggenmitgliedstaaten wihrend des gesamten Zeitraums, fiir den sie auf Roten Thun
fischen diirfen, tdglich Fangmeldungen auf elektronischem Weg. Diese Berichte sind fiir
Schiffe im Hafen nicht verpflichtend, es sei denn, sie sind an einem gemeinsamen
Fangeinsatz beteiligt. Die Daten in den Meldungen stammen aus den Logbiichern und
umfassen Datum, Uhrzeit, Ort (Breitengrad und Léngengrad) sowie Gewicht und Anzahl
des im Konventionsgebiet gefangenen Roten Thuns, einschlieBlich Freisetzungen und
Riickwiirfe toter Fische. Die Kapiténe iibermitteln die Meldungen nach dem Muster in

Anhang 111 oder nach einem von dem Mitgliedstaat geforderten Muster.

Die Kapitéine von Ringwadenfangern erstellen die in Absatz 1 genannten tdglichen
Meldungen je Fangeinsatz, auch bei Nullfangen. Die Schiffskapitéine oder ihre
Bevollméchtigten iibermitteln dem Flaggenmitgliedstaat die Meldungen bis 9.00 Uhr
(GMT) fiir den Vortag.
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Die Betreiber von Tonnaren, die gezielt Roten Thun fangen, oder ihre Bevollméachtigten
erstellen téglich Meldungen, die ihren Flaggenmitgliedstaaten wihrend des gesamten
Zeitraums, fiir den sie auf Roten Thun fischen diirfen, binnen 48 Stunden auf
elektronischen Wege zu iibermitteln sind. Diese Meldungen umfassen die ICCAT-
Registernummer der Tonnare, Datum und Uhrzeit des Fangs, Gewicht und Anzahl des
gefangenen Roten Thuns, einschlielich Nullfdngen, Freisetzungen und Riickwiirfen toter

Fische. Die Kapitdne iibermitteln diese Angaben nach dem Muster in Anhang III.

4) Die Kapitéine von Fangschiffen mit Ausnahme von Ringwadenféngern tibermitteln ihren
Flaggenmitgliedstaaten die Meldungen geméB Absatz 1 bis spétestens Dienstag, 12.00 Uhr
(GMT) fiir die Vorwoche, die am Sonntag endet.
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ABSCHNIIT 3

ANLANDUNGEN UND UMLADUNGEN

Artikel 33

Bezeichnete Hiifen

Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote flir Roten Thun bezeichnet Héfen, in denen Roter Thun
angelandet oder umgeladen werden darf. Die Angaben zu bezeichneten Héifen sind in den
jéhrlichen Fangplan gemal Artikel 11 aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten unterrichten die
Kommission unverziiglich iiber jede Anderung der Angaben zu bezeichneten Hifen. Die

Kommission tibermittelt diese Angaben unverziiglich dem ICCAT-Sekretariat.

Bei Ausweisung eines Hafens als bezeichneten Hafen sorgt der Hafenmitgliedstaat dafiir,

dass die folgenden Bedingungen erfiillt sind:
a) feste Anlande- und Umladezeiten;

b) feste Anlande- und Umladeplétze und
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c) feste Kontroll- und Uberwachungsverfahren, die zu allen Anlande- und

Umladezeiten und an allen Anlande- und Umladepldtzen durchgehende Inspektionen

im Einklang mit Artikel 35 gewihrleisten.

AuBlerhalb der von den Parteien und den Mitgliedstaaten bezeichneten Héfen ist es
verboten, irgendeine Menge im Ostatlantik und im Mittelmeer gefangenen Roten Thuns
von Fangschiffen, Verarbeitungsschiffen und Hilfsschiffen anzulanden oder umzuladen.
Toter Roter Thun, der aus einer Tonnare/einem Netzkéfig entnommen wurde, darf
ausnahmsweise mit einem Hilfsschiff zu einem Verarbeitungsschiff transportiert werden,

sofern dies in Anwesenheit der Kontrollbehorde geschieht.

Artikel 34

Voranmeldung von Anlandungen

Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 gilt fiir die Kapitine von
Fischereifahrzeugen der Union mit einer Lédnge von 12 Metern oder mehr, die in der
Schiffsliste gemal Artikel 26 dieser Verordnung aufgefiihrt sind. Die Voranmeldung
gemal Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 ist an die zustindige Behorde des
Mitgliedstaats (einschlielich des Flaggenmitgliedstaats) oder der Partei zu senden,

dessen/deren Héifen oder Anlandeeinrichtung benutzt werden soll.
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Vor der Einfahrt in den Hafen teilt der Kapitin eines in der Schiffsliste gemil3 Artikel 26
aufgefiihrten Fischereifahrzeugs der Union mit einer Lénge von weniger als 12 Metern
oder eines Verarbeitungs- oder Hilfsschiffs der Union bzw. sein Bevollméachtigter der
zustidndigen Behorde des Mitgliedstaats (einschlieBlich des Flaggenmitgliedstaats) oder der
Partei, dessen/deren Hafen oder Anlandeeinrichtung er benutzen will, mindestens vier

Stunden vor der voraussichtlichen Ankunftszeit im Hafen Folgendes mit:

a)  geschitzte Ankunftszeit;

b)  die geschitzte an Bord befindliche Menge an Rotem Thun;

c)  Angaben zu dem geografischen Gebiet, in dem die Fénge getatigt wurden;

d)  &uBere Kennbuchstaben und -ziffern sowie den Namen des Fischereifahrzeugs.
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Sind die Mitgliedstaaten nach geltendem Unionsrecht erméchtigt, eine kiirzere
Anmeldefrist als vier Stunden vor der voraussichtlichen Ankunftszeit anzuwenden, so
konnen die geschétzten an Bord befindlichen Mengen Roten Thuns zu dem entsprechend
geltenden Anmeldungszeitpunkt vor der Ankunft gemeldet werden. Betrédgt die Entfernung
der Fanggriinde vom Hafen weniger als vier Stunden, so konnen die geschétzten an Bord

befindlichen Mengen Roten Thuns zu jeder Zeit vor der Ankunft gedndert werden.

Die Behorden des Hafenmitgliedstaats fithren Buch iiber alle Voranmeldungen des

laufenden Jahres.

Alle Anlandungen in der Union werden von den zustindigen Kontrollbehorden des
Hafenmitgliedstaats kontrolliert und ein bestimmter Prozentsatz wird nach Mal3gabe eines
Risikobewertungssystems auf der Grundlage von Quoten, Flottengro3e und
Fischereiaufwand inspiziert. Die Einzelheiten zu dem von den einzelnen Mitgliedstaaten

angewandten Kontrollsystem enthélt der jédhrliche Inspektionsplan geméal Artikel 14.
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Der Kapitidn eines Fangschiffs der Union tibermittelt unabhidngig von der Lange {iber alles
des Schiffs den zustindigen Behorden des Mitgliedstaats oder der Partei, in dem bzw. in
der die Anlandung stattfindet, und seinem Flaggenstaat binnen 48 Stunden nach Abschluss
der Anlandung eine Anlandeerkldrung. Der Kapitin eines Fangschiffs ist fiir die
Vollstindigkeit und Richtigkeit der Erklarung verantwortlich und bestéitigt diese. Die
Anlandeerkldrung enthélt mindestens die angelandeten Mengen Roten Thuns und das
Gebiet, in dem der gefangen wurde. Alle angelandeten Finge werden gewogen. Der
Hafenmitgliedstaat iibermittelt den Behorden des Flaggenstaats oder der Partei binnen

48 Stunden nach Abschluss der Anlandung einen Anlandebericht.

Artikel 35
Umladungen

Umladungen auf See von Fischereifahrzeugen der Union, die Roten Thun an Bord
mitfithren, oder von Drittlandschiffen in Unionsgewissern sind unter allen Umsténden

verboten.

8143/21

am/KH/dp 66
GIP.2 DE



2)

)

“4)

Unbeschadet der Anforderungen des Artikels 52 Absétze 2 und 3 sowie der Artikel 54

und 57 der Verordnung (EU) 2017/2107 laden Fischereifahrzeuge Finge von Rotem Thun

nur in bezeichneten Hiafen gemil3 Artikel 33 der vorliegenden Verordnung um.

Der Kapitdn des Fischereifahrzeugs, das den Fisch {ibernehmen soll, oder sein

Bevollméchtigter iibermittelt den zustédndigen Behorden des Hafenmitgliedstaats

mindestens 72 Stunden vor der voraussichtlichen Ankunftszeit im Hafen die im Muster der

Umladeerkldrung in Anhang V vorgesehenen Angaben. Jede Umladung bedarf der
vorhergehenden Genehmigung des Flaggenmitgliedstaats oder der Flaggenpartei des
betreffenden umladenden Fischereifahrzeugs. Aullerdem iibermittelt der Kapitén des
umladenden Schiffs zum Zeitpunkt der Umladung dem Mitgliedstaat bzw. der Partei,
dessen/deren Flagge er fiihrt, die in Anhang V vorgesehenen Angaben.

Der Hafenmitgliedstaat inspiziert das iibernehmende Schiff bei der Ankunft und
kontrolliert die Mengen und die die Umladung betreffenden Unterlagen.
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(7)

Die Kapiténe von Fischereifahrzeugen der Union fiillen die ICCAT-Umladeerklarung
innerhalb von 15 Tagen nach Abschluss der Umladung aus und {ibermitteln sie an ihre
Flaggenmitgliedstaaten. Die Kapitdne der umladenden Fischereifahrzeuge fiillen die
ICCAT-Umladeerkldarung gemdll Anhang V aus. Die Umladeerkldrung enthilt die
Referenznummer des eBCD, um Gegenkontrollen der darin enthaltenen Angaben zu

erleichtern.

Der Hafenmitgliedstaat tibermittelt der Behorde des Flaggenstaats oder der Partei des

umladenden Fischereifahrzeugs binnen fiinf Tagen nach Abschluss der Umladung einen

Umladebericht.

Alle Umladungen werden von den zustindigen Behdrden des Mitgliedstaats des

bezeichneten Hafens inspiziert.

8143/21

am/KH/dp
GIP.2

68
DE



ABSCHNITT 4

BERICHTSPFLICHTEN

Artikel 36
Waochentliche Meldungen von Mengen

Jeder Mitgliedstaat éibermittelt der Kommission wochentliche Meldungen iiber die Finge I .
Diese Berichte enthalten die nach Artikel 32 erforderlichen Angaben zu Tonnaren,
Ringwadenfiingern und anderen Fangschiffen. Diese Angaben werden aufgeschliisselt nach
Fanggeréitetypenl . Die Kommission leitet diesen Bericht umgehend an das ICCAT-Sekretariat

weiter.

Artikel 37

Angaben zur Quotenausschopfung

(1) Zusétzlich zur Beachtung von Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 informiert
jeder Mitgliedstaat die Kommission, wenn die einer Fanggeritegruppe zugeteilte Quote als

zu 80 % ausgeschopft erachtet wird.
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Zusatzlich zur Beachtung von Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 informiert
jeder Mitgliedstaat die Kommission, wenn die einer Fanggeritegruppe oder die einem
gemeinsamen Fangeinsatz oder einem Ringwadenfanger zugeteilte Quote als ausgeschopft
erachtet wird. Diese Information wird von einem amtlichen Dokument begleitet, das
belegt, dass der Mitgliedstaat fiir die Flotte, die Fanggerétegruppe, den gemeinsamen
Fangeinsatz oder die Schiffe mit individueller Quote einen Fangstopp erlassen oder einen
Riickruf in den Hafen iibermittelt hat, wobei Datum und Uhrzeit des Fangstopps eindeutig

anzugeben sind.

Die Kommission unterrichtet das ICCAT-Sekretariat {iber den Zeitpunkt, zu dem die

Unionsquote fiir Roten Thun ausgeschopft ist.
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ABSCHNITT 5

BEOBACHTERPROGRAMME

Artikel 38

Nationale Beobachterprogramme

(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafiir, dass mit einem nationalen Ausweisdokument ausgestattete
nationale Beobachter mindestens wie folgt auf Schiffen und Tonnaren, die in der Fischerei
auf Roten Thun eingesetzt werden, anwesend sind:

a)  auf 20 % seiner eingesetzten pelagischen Trawler (liber 15 m);
b)  auf20 % seiner eingesetzten Langleinenfdnger (liber 15 m);
c) auf 20 % seiner eingesetzten Kdderschiffe (iiber 15 m);
d)  auf 100 % der Schlepper;
e) bei 100 % der Entnahmevorgénge an Tonnaren.
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Mitgliedstaaten mit weniger als fiinf Fangschiffen der in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und ¢

genannten Kategorien, die berechtigt sind, auf Roten Thun zu fischen, stellen sicher, dass die

Beobachter wihrend mindestens 20 % der Zeit anwesend sind, wiahrend der die Schiffe in der

Fischerei auf Roten Thun eingesetzt werden.

(2) Die Aufgaben der nationalen Beobachter bestehen insbesondere in Folgendem:

a)  Uberwachung der Einhaltung dieser Verordnung durch Fangschiffe und Tonnaren;

b)  Aufzeichnung und Meldung der Fangtatigkeit, was Folgendes umfasst:

a)

b)

d)

Fangmengen (einschlieBlich Beifang) mit Angabe der Behandlung des Fangs

(an Bord behalten oder tot oder lebend ins Meer zuriickgeworfen);
Fanggebiet nach Lingen- und Breitengrad;

Aufwandseinheit (wie Anzahl Hols, Anzahl Haken) gemal3 der Definition im
ICCAT-Handbuch fiir Fanggerite;

Fangdatum;
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¢)  Uberpriifung der Eintrige im Logbuch;

d)  Sichtung und Aufzeichnung von Fischereifahrzeugen, die unter VerstoB3 gegen die

ErhaltungsmaBnahmen der ICCAT fischen.

Zusitzlich zu den in Absatz 2 genannten Aufgaben fiihren die nationalen Beobachter auf
der Grundlage von SCRS-Leitlinien wissenschaftliche Arbeiten aus, wie die Erhebung

erforderlicher Daten.

Die Daten und Angaben, die im Rahmen der Beobachterprogramme der einzelnen
Mitgliedstaaten erhoben werden, werden der Kommission iibermittelt, die sie je nachdem

an den SCRS oder das ICCAT-Sekretariat weiterleitet.
Zur Anwendung der Absitze 1 bis 3 muss jeder Mitgliedstaat Folgendes sicherstellen:

a) eine représentative zeitliche und raumliche Verteilung unter Berticksichtigung der
Merkmale der einzelnen Fangflotten und Fischereien, um zu gewihrleisten, dass die
Kommission angemessene und geeignete Daten und Angaben zu Fangmengen,
Fangaufwand und anderen relevanten Aspekten der Bestandskunde und

Bestandsbewirtschaftung erhilt;
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b) stabile Datenerhebungsprotokolle;
c) eine angemessene Schulung und Zulassung der Beobachter vor ihrem Einsatz;

d)  soweit machbar, moglichst geringe Storung der Tétigkeiten der im

Konventionsgebiet eingesetzten Schiffe und Tonnaren.

Artikel 39
Regionales Beobachterprogramm der ICCAT

(1) Die Mitgliedstaaten gewéhrleisen die wirksame Durchfiihrung des in diesem Artikel und in
Anhang VIII beschriebenen regionalen Beobachterprogramms der ICCAT.
(2) Jeder Mitgliedstaat gewdhrleistet die Anwesenheit eines regionalen ICCAT-Beobachters
a) aufallen zum Fang von Rotem Thun zugelassenen Ringwadenfangern;
b)  bei allen Umsetzungen von Rotem Thun von Ringwadenféngern;
c) beiallen Umsetzungen von Rotem Thun von Tonnaren in Transportnetze;
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d) bei allen Umsetzungen von einer Thunfischfarm in eine andere;

e) beiallen Vorgingen des Einsetzens von Rotem Thun in Thunfischfarmen,;
f)  bei allen Entnahmen von Rotem Thun aus Thunfischfarmen. und

g)  bei der Freisetzung von Rotem Thun aus Aufzuchtkéfigen in das Meer.

Ringwadenfiangern ohne regionalen ICCAT-Beobachter an Bord ist die Fischerei auf Roten

Thun untersagt.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Thunfischfarm fiir den gesamten Zeitraum
des Einsetzens in Netzkifige ein regionaler ICCAT-Beobachter zugeteilt wird. Im Falle
hoherer Gewalt und nachdem der fiir die Farmen zustindige Mitgliedstaat die Umstinde
bestitigt hat, die einen Fall hoherer Gewalt darstellen, kann ein regionaler ICCAT-
Beobachter mehr als einer Thunfischfarm zugeteilt werden, um die Kontinuitit der
Aufzuchttitigkeiten zu gewahrleisten, wenn sichergestellt ist, dass die Aufgaben des
Beobachters ordnungsgemdf; wahrgenommen werden. Der filir die Farmen zustdndige
Mitgliedstaat muss jedoch unverziiglich den Einsatz eines weiteren regionalen Beobachters

beantragen.

8143/21

am/KH/dp 75
GIP.2 DE



©)

Die regionalen ICCAT-Beobachter haben insbesondere die Aufgabe,

a)  zu beobachten und zu iiberwachen, dass bei Fang- und Aufzuchttitigkeiten die
Bestandserhaltungs- und BewirtschaftungsmafBnahmen der ICCAT eingehalten
werden, einschlieBlich durch den Zugang zu zum Zeitpunkt des Einsetzens in die
Netzkéfige gemachten Stereokameraaufnahmen, anhand deren die Lange gemessen

und das entsprechende Gewicht geschitzt werden konnen;

b) die ICCAT-Umsetzerkldrungen und die Fangdokumente fiir Roten Thun
abzuzeichnen, wenn die darin enthaltenen Angaben mit ihren eigenen
Beobachtungen iibereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, so vermerkt der regionale
ICCAT-Beobachter seine Anwesenheit in den Transfererkldrungen und den
Fangdokumenten fiir Roten Thun und begriindet seinen Vorbehalt unter Angabe der

spezifischen Vorschriften oder Verfahren, die nicht beachtet wurden;

c) aufder Grundlage der SCRS-Leitlinien wissenschaftliche Arbeiten wie

beispielsweise Probenahmen durchzufiihren.

(6) Die Kapiténe und die Besatzung sowie die Betreiber von Thunfischfarmen, Tonnaren und
Schiffen diirfen regionale Beobachter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in keiner
Weise behindern, einschiichtern, storen oder beeinflussen.
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ABSCHNIIT 6

UMSETZVORGANGE

Artikel 40

Umsetzgenehmigung

Vor einem Umsetzvorgang iibermittelt der Kapitén eines Fangschiffs oder Schleppers bzw.
sein Bevollmachtigter oder der Betreiber der Thunfischfarm oder Tonnare, von dem/der
die Umsetzung ausgeht, dem Flaggenmitgliedstaat oder dem fiir die Thunfischfarm oder
die Tonnare zustindigen Mitgliedstaat eine Voranmeldung der Umsetzung mit folgenden

Angaben:

a)  Name des Fangschiffes, der Thunfischfarm oder der Tonnare und ICCAT-

Registernummer;
b)  voraussichtliche Umsetzzeit;
c)  geschitzte Menge an umzusetzendem Roten Thun;

d)  Angaben zur Position (Ldngen-/Breitengrad), an der die Umsetzung erfolgt, und

Netzkafignummern;
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G)

e)  Name des Schleppers, Anzahl der Transportnetzkifige und gegebenentalls ICCAT-

Registernummer und
f) Hafen, Thunfischfarm oder Netzkéfig, fiir den der Rote Thun bestimmt ist.

Fiir den Zweck des Absatzes 1 weisen die Mitgliedstaaten jedem Transportnetzkifig eine
eindeutige Nummer zu. Miissen flir die Umsetzung des Fangs aus einem Fangeinsatz
mehrere Transportnetzkifige eingesetzt werden, ist nur eine Umsetzerklarung erforderlich,
in die jedoch die Nummern aller verwendeten Transportnetzkifige einzutragen sind, wobei
eindeutig anzugeben ist, welche Menge Roten Thuns in jedem Netzkifig transportiert

wurde.

Die Netzkédfignummern werden mit einem einmaligen Nummernsystem erstellt, das
mindestens den Alpha-3-Code, die dem fiir die Farmen zustindigen Mitgliedstaat
entsprechen, gefolgt von drei Ziffern umfasst. Die eindeutigen Netzkéfignummern miissen
unverinderlich sein und diirfen nicht von einem Netzkéfig auf einen anderen iibertragen

werden konnen.
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Der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat weist dem Kapitin des Fischereifahrzeugs oder
gegebenenfalls dem Betreiber der Tonnare oder Thunfischfarm fiir jeden Umsetzvorgang
eine Genehmigungsnummer zu und teilt sie ihm mit. Die Genehmigungsnummer besteht
aus den drei Buchstaben des Codes des Mitgliedstaats, der vierstelligen Jahresangabe und
drei Buchstaben, die entweder einem positiven Bescheid (AUT) oder einem negativen

Bescheid (NEG) entsprechen, gefolgt von der laufenden Nummer.

Innerhalb von 48 Stunden nach Ubermittlung der Voranmeldung der Umsetzung
genehmigt der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat diese oder untersagt sie. Der

Umsetzvorgang darf ohne vorherige Genehmigung nicht beginnen.
Die Umsetzgenehmigung greift der Bestdtigung des Einsetzens in Netzkéfige nicht vor.

Artikel 41

Nichterteilung der Umsetzgenehmigung und Freisetzung von Rotem Thun

Der fiir das Fangschiff, den Schlepper, die Thunfischfarm oder die Tonnare zustindige
Mitgliedstaat erteilt keine Umsetzgenehmigung, wenn er bei Eingang der Voranmeldung

der Umsetzung zu dem Schluss gelangt, dass
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b)

d)

das Fangschiff oder die Tonnare, mit dem/der den Angaben zufolge der Fisch

gefangen wurde, nicht iiber eine ausreichende Quote verfiigte;

die Menge Fisch vom Fangschiff oder der Tonnare nicht ordnungsgeméf gemeldet

wurde oder nicht in Netzkéfige gesetzt werden durfte;

das Fangschiff, das den Angaben zufolge den Fisch gefangen hat, iiber keine giiltige
Genehmigung fiir die Fischerei auf Roten Thun geméal Artikel 27 verfligte oder

der Schlepper, der den Angaben zufolge den umzusetzenden Fisch iibernehmen soll,
nicht im ICCAT-Register der tibrigen Fischereifahrzeuge gemédl3 Artikel 26

aufgefiihrt oder nicht mit einem voll funktionsfahigen Schiffsiiberwachungssystem

(VMS) ausgertistet ist.

(2) Wird die Umsetzung nicht genehmigt, so erteilt der Mitgliedstaat geméf Absatz 1
unmittelbar dem Kapitin des Fangschiffs oder Schleppers oder dem Betreiber der Tonnare
oder der Thunfischfarm eine Freisetzungsanweisung, in der er diesen dariiber in Kenntnis
setzt, dass die Umsetzung nicht genehmigt wird und der Fisch im Einklang mit
Anhang XII freizusetzen ist.
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)

Kommt es wiahrend des Transports zur Thunfischfarm zu einem technischen Versagen des
VMS des Schleppers, so wird dieser so bald wie moglich und nach hochstens 72 Stunden
durch einen anderen Schlepper mit voll funktionsfihigem VMS ersetzt oder es wird ein
neues funktionsfahiges VMS installiert oder eingesetzt. Dieser Zeitraum von 72 Stunden
kann im Falle hoherer Gewalt oder berechtigter betrieblicher Zwange ausnahmsweise
verldngert werden. Das technische Versagen wird der Kommission unverziiglich mitgeteilt,
die das ICCAT-Sekretariat hiervon in Kenntnis setzt. Der Kapitin oder sein
Bevollméchtigter muss ab dem Zeitpunkt, zu dem das technische Versagen festgestellt
wurde, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Abhilfe geschaffen wird, den Kontrollbehdrden des
Flaggenmitgliedstaats alle vier Stunden die aktuellen geografischen Koordinaten des

Fischereifahrzeugs mit geeigneten Telekommunikationsmitteln ibermitteln.

Artikel 42
Umsetzerkldrung
(1) Der Kapitén eines Fangschiffs oder Schleppers bzw. der Betreiber einer Thunfischfarm
oder Tonnare fiillt nach Abschluss des Umsetzungsvorgangs die ICCAT-Umsetzerklarung
nach dem Muster in Anhang VI aus und tibermittelt diese dem zustindigen Mitgliedstaat.
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2)

Umsetzerkldrungen werden von den Behorden des Mitgliedstaats nummeriert, der flir das
Fischereifahrzeug, die Thunfischfarm oder die Tonnare zustiandig ist, von dem/der die
Umsetzung ausgeht. Die Nummer der Erkldrung umfasst die drei Buchstaben des Codes
des Mitgliedstaats, gefolgt von der vierstelligen Jahresangabe und einer dreistelligen

laufenden Nummer, gefolgt von den drei Buchstaben ,,ITD* (MS-20**/xxx/ITD).

3) Das Original der Umsetzerklarung liegt wéhrend der Umsetzung des Fisches vor. Das
Fangschiff oder die Tonnare oder der Schlepper behalten eine Kopie der
Umsetzerkldrung.

4) Die Kapiténe von Schiffen, die Umsetzungen durchfiihren, melden ihre Tétigkeiten im
Einklang mit Anhang II.

(5) Angaben zu toten Fischen werden nach den Verfahren geméf3 Anhang XIII aufgezeichnet.
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Artikel 43

Uberwachung per Videokamera

(1) Der Kapitédn des Fangschiffs oder Schleppers bzw. der Betreiber der Thunfischfarm oder
Tonnare gewihrleistet, dass die Umsetzung zur Uberpriifung der Zahl der umgesetzten
Fische per Videokamera unter Wasser iiberwacht wird. Die Videoaufzeichnung wird im

Einklang mit den Mindeststandards und den Verfahren gemif3 Anhang X durchgefiihrt.

(2) Der SCRS fordert die Kommission auf, Kopien der Videoaufzeichnungen zur Verfiigung
zu stellen, wihrend die Mitgliedstaaten diese Kopien der Kommission éibermitteln, die

diese an den SCRS weiterleitet.

Artikel 44
Uberpriifung durch regionale ICCAT-Beobachter und Durchfiihrung von Untersuchungen.

(1) Die an Bord des Fangschiffs und der Tonnare befindlichen regionalen ICCAT-Beobachter
gemal} Artikel 39 und Anhang VII miissen
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2)

a)  die Umsetzvorgéinge registrieren und melden;
b)  umgesetzte Finge beobachten und schitzen und

c)  Eintrdge in die vorherige Umsetzgenehmigung geméal Artikel 40 und die ICCAT-
Umsetzerkldrung geméal Artikel 42 liberpriifen.

Weichen die Schitzungen des regionalen Beobachters, der zustindigen Aufsichtsbehdrde
oder des Kapitdns des Fangschiffs oder Schleppers bzw. des Betreibers der Tonnare oder
Thunfischfarm mehr als 10 % voneinander ab, so leitet der zustindige Mitgliedstaat eine
Untersuchung ein. AuB8er in Féllen hoherer Gewalt wird eine solche Untersuchung vor dem
Zeitpunkt des Einsetzens in Netzkifige in der Thunfischfarm, auf jeden Fall aber innerhalb
von 96 Stunden nach Einleitung der Untersuchung abgeschlossen. Bis zum Vorliegen der
Ergebnisse der Untersuchung wird kein Einsetzen in Netzkifige genehmigt, und der

entsprechende Abschnitt des Fangdokuments fiir Roten Thun wird nicht validiert.
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)

In Féllen, in denen die Videoaufzeichnung nicht gut oder klar genug ist, um die
umgesetzten Mengen schétzen zu konnen, kann der Kapitin des Fischereifahrzeugs bzw.
der Betreiber der Thunfischfarm oder Tonnare die Behorden des zustindigen
Mitgliedstaats um die Erlaubnis ersuchen, eine erneute Umsetzung vorzunehmen und die
entsprechende Videoaufzeichnung dem regionalen Beobachter zur Verfiigung zu stellen.
Sind die Ergebnisse dieser freiwilligen Kontrollumsetzung nicht zufriedenstellend, leitet
der zustandige Mitgliedstaat eine Untersuchung ein. Wird nach dieser Untersuchung
bestitigt, dass die Qualitét der Videoaufzeichnung keine Schétzung der an der Umsetzung
beteiligten Mengen zulisst, ordnen die Aufsichtsbehdrden des zustdndigen Mitgliedstaats
eine weitere Kontrollumsetzung an und stellen die entsprechende Videoaufzeichnung dem
regionalen ICCAT-Beobachter zur Verfiigung. Es werden solange neue Umsetzungen als
Kontrollumsetzungen durchgefiihrt, bis die Qualitit der Videoaufzeichnung die Schétzung

der umgesetzten Mengen ermdglicht.
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(4)

Unbeschadet der Uberpriifungen durch Inspektoren unterzeichnen die regionalen ICCAT-
Beobachter die Umsetzerkldrung nur dann, wenn ihre Beobachtungen mit den
Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaf3nahmen der ICCAT vereinbar sind und
wenn sich die Angaben in der Umsetzerklarung mit ihren Beobachtungen decken und eine
vorschriftsméfBige Videoaufzeichnung geméfl den Absétzen 1, 2 und 3 vorliegt. Die
regionalen ICCAT-Beobachter vergewissern sich auch, dass die ICCAT-Umsetzerklarung
dem Kapitén des Schleppers oder gegebenenfalls dem Betreiber der Thunfischfarm oder
Tonnare oder dessen Bevollmichtigten iibermittelt wird. Ist der [ICCAT-Beobachter nicht
mit der Umsetzerkldrung einverstanden, so vermerkt er seine Anwesenheit in den
Transfererkldrungen und den Fangdokumenten fiir Roten Thun und begriindet seinen
Vorbehalt unter Angabe der spezifischen Vorschriften oder Verfahren, die nicht beachtet

wurden;

(5) Der Kapitédn des Fangschiffs oder Schleppers bzw. der Betreiber einer Thunfischfarm oder
Tonnare fiillt nach Abschluss des Umsetzungsvorgangs die ICCAT-Umsetzerkldrung nach
dem Muster in Anhang VI aus und {ibermittelt diese dem zustdndigen Mitgliedstaat. Die
Mitgliedstaaten iibermitteln die Umsetzerklirung an die Kommission || .
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Artikel 45
Durchfiihrungsrechtsakte

Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte mit operativen Verfahren fiir die Durchfiihrung der
Bestimmungen dieses Abschnitts erlassen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden im Einklang mit

dem Priifverfahren geméf Artikel 68 erlassen.

ABSCHNITT 7

EINSETZEN IN NETZKAFIGE

Artikel 46

Einsetzgenehmigung und mégliche Nichterteilung der Genehmigung

(1) Vor Beginn des Einsetzvorgangs bei jedem einzelnen Transportnetzkifig diirfen in einem
Umkreis von 0,5 Seemeilen um Aufzuchteinrichtungen keine Transportnetze verankert
werden. Zu diesem Zweck miissen die geografischen Koordinaten des Polygons, in dem
sich die Thunfischfarm befindet, in den Bewirtschaftungsplanen gemif Artikel 15

vermerkt sein.
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(2) Vor jedem Einsetzen in Netzkéfige beantragt der fiir die Thunfischfarm zusténdige
Mitgliedstaat bei dem Mitgliedstaat oder der Partei, der bzw. die fiir das Fangschiff oder
die Tonnare, das bzw. die den einzusetzenden Roten Thun gefangen hat, die Genehmigung

der Einsetzung.

3) Die zustidndige Behorde des fiir das Fangschiff oder die Tonnare zustdndigen

Mitgliedstaats genehmigt die Einsetzung nicht, wenn sie der Auffassung ist, dass

a)  das Fangschiff oder die Tonnare, das bzw. die den Fisch gefangen hat, keine

hinreichende Quote fiir Roten Thun hatte;

b)  das Fangschiff oder die Tonnare die Menge Fisch nicht ordnungsgeméal} gemeldet hat

oder

c)  das Fangschiff oder die Tonnare, das bzw. die den Angaben zufolge den Fisch
gefangen hat, iiber keine giiltige Genehmigung fiir die Fischerei auf Roten Thun
gemal} Artikel 27 verfiigte.

4) Wenn der fiir das Fangschiff oder die Tonnare zustdndige Mitgliedstaat die

Einsetzgenehmigung nicht erteilt, so muss er

a) die zustindige Behorde des Mitgliedstaats oder der Partei, der bzw. die fiir die

Thunfischfarm zustidndig ist, in Kenntnis setzen und
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)

(6)

b)  verlangen, dass die zustdndige Behorde die Fange beschlagnahmt und den Fisch ins

Meer freisetzt.

Das Einsetzen darf nicht ohne die Genehmigung beginnen, die innerhalb eines Arbeitstages
nach Antragstellung von dem bzw. der fiir das Fangschiff oder die Tonnare zustdndigen
Mitgliedstaat oder Partei oder von dem fiir die Thunfischfarm zustindigen Mitgliedstaat
erteilt wird, sofern dies mit dem bzw. der fiir das Fangschiff oder die Tonnare zustdndigen
Mitgliedstaat oder Partei vereinbart wurde. Geht innerhalb eines Arbeitstages keine
Antwort von den Behorden des bzw. der fiir das Fangschiff oder die Tonnare zustindigen
Mitgliedstaats oder Partei ein, so konnen die zustdndigen Behorden des fiir die

Thunfischfarm zustindigen Mitgliedstaats das Einsetzen genehmigen.

Die Fische miissen vor dem 22. August jedes Jahres in Netzkifige eingesetzt werden, es sei
denn, die zustandigen Behorden des bzw. der fiir die Thunfischfarm zusténdigen
Mitgliedstaats oder Partei nennen triftige Griinde einschlieBlich hoherer Gewalt, die sie
zusammen mit dem Einsetzbericht tibermitteln. Nach dem 7. September jedes Jahres

diirfen keinesfalls noch Fische in Netzkifige eingesetzt werden.
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Artikel 47
Fangdokumente fiir Roten Thun

Die fiir Thunfischfarmen zusténdigen Mitgliedstaaten verbieten das Einsetzen von Rotem Thun, fiir
den die von der ICCAT im Rahmen der Fangdokumentationsregelung der Verordnung (EU)

Nr. 640/2010 verlangten Dokumente nicht vorliegen. Die Dokumente miissen zutreffend und
vollstidndig sein und von dem bzw. der fiir die Fangschiffe oder Tonnaren zustdndigen Mitgliedstaat

oder Partei validiert werden.

Artikel 48

Inspektionen

Die fiir Thunfischfarmen zustdndigen Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maflnahmen, um

jeden Einsetzvorgang in den Farmen zu kontrollieren.
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Artikel 49

Uberwachung per Videokamera

Die fiir Thunfischfarmen zustindigen Mitgliedstaaten gewéhrleisten, dass Einsetzvorginge von
ihren Aufsichtsbehdrden per Videokamera unter Wasser iiberwacht werden. Fiir jeden

Einsetzvorgang wird nach den Verfahren geméfl Anhang X eine Videoaufzeichnung angefertigt.

Artikel 50

Einleitung und Durchfiihrung von Untersuchungen

Weichen die Schétzungen des regionalen ICCAT-Beobachters, der zustdndigen Aufsichtsbehorden
des Mitgliedstaats und/oder des Betreibers der Thunfischfarm um mehr als 10 % voneinander ab, so
leitet der fiir die Thunfischfarm zustindige Mitgliedstaat in Zusammenarbeit mit dem bzw. der fiir
das Fangschiff oder die Tonnare zustindigen Mitgliedstaat oder Partei eine Untersuchung ein. Die
Mitgliedstaaten, die die Untersuchungen durchfiihren, konnen jede sonstige Information verwenden,

iiber die sie verfiigen, einschlieBlich der Ergebnisse der Programme gemil Artikel 51.
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Artikel 51

Mafsnahmen und Programme zur Schdétzung der Anzahl und des Gewichts von in Netzkdfige

(1)

)

3)

einzusetzendem Rotem Thun.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 100 % der Einsetzvorgidnge von einem Programm
erfasst werden, bei dem Stereokamerasysteme oder alternative Techniken mit
vergleichbarer Prazision und Genauigkeit eingesetzt werden, um die Anzahl und das

Gewicht der Fische zu schéitzen.

Das Programm wird im Einklang mit den Verfahren des Anhangs XI durchgefiihrt.
Alternative Techniken diirfen nur verwendet werden, wenn die ICCAT sie auf ihrer

Jahrestagung gebilligt hat.

Der fiir die Thunfischfarm zusténdige Mitgliedstaat legt dem bzw. der fiir die Fangschiffe
zustindigen Mitgliedstaat oder Partei und der Einrichtung, die das regionale

Beobachterprogramm im Auftrag der ICCAT abwickelt, die Programmergebnisse vor.
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(4)

)

Ergeben die Programmergebnisse eine Differenz zwischen der Menge Roten Thuns, die
eingesetzt wurde, und den als gefangen und/oder umgesetzt gemeldeten Mengen, so leitet
der fir das Fangschiff oder die Tonnare zustindige Mitgliedstaat in Zusammenarbeit mit
dem bzw. der fiir die Thunfischfarm zustindigen Mitgliedstaat oder Partei eine
Untersuchung ein. Féihrt das Fangschiff oder die Tonnare unter der Flagge einer
anderen Partei, leitet der fiir die Thunfischfarm zustindige Mitgliedstaat die

Untersuchung in Zusammenarbeit mit dieser Flaggenpartei ein.

Der fiir das Fangschiff oder die Tonnare zustindige Mitgliedstaat erteilt fiir die in
Netzkifige eingesetzten Mengen, die iiber die als gefangen und umgesetzt gemeldeten
Mengen hinausgehen, eine Freisetzungsanweisung nach den Verfahren des Anhangs XII,

wenn

a)  fiir einen einzelnen Einsetzvorgang oder fiir alle Einsetzvorgénge aus einem
gemeinsamen Fangeinsatz die in Absatz 4 genannte Untersuchung nicht innerhalb
von 10 Arbeitstagen nach Ubermittlung der Programmergebnisse abgeschlossen ist

oder

b)  das Untersuchungsergebnis eine Uberschreitung der Anzahl und/oder des
Durchschnittsgewichts des als gefangen und umgesetzt gemeldeten Roten Thuns

zeigt.

Die Freisetzung der iiberzdhligen Fische erfolgt in Anwesenheit der Aufsichtsbehorden.

8143/21

am/KH/dp 93
GIP.2 DE



(6)

(7

®)

Anhand der Programmergebnisse wird entschieden, ob Freisetzungen erforderlich sind,
und die Einsetzerkldrungen und die einschlégigen Abschnitte der Fangdokumente fiir
Roten Thun werden entsprechend ausgefiillt. Wurde eine Freisetzungsanweisung erteilt, so
ersucht der Betreiber der Thunfischfarm um die Anwesenheit einer nationalen
Aufsichtsbehorde und eines regionalen ICCAT-Beobachters, um die Freisetzung zu

beobachten.

Die Mitgliedstaaten tibermitteln der Kommission die Programmergebnisse bis zum

1. September jedes Jahres. Im Falle hoherer Gewalt beim Einsetzen in Netzkiifige
iibermitteln die Mitgliedstaaten diese Ergebnisse vor dem 12. September. Die
Kommission tibermittelt dem ICCAT-Sekretariat diese Angaben bis zum 15. September

jedes Jahres.

Lebender Roter Thun wird nur mit der Genehmigung und in Anwesenheit der
Aufsichtsbehdrden des bzw. der fiir die Thunfischfarm zustdndigen Mitgliedstaates oder
Partei von einem Aufzuchtkifig in einen anderen umgesetzt. Jede Umsetzung wird zur
Kontrolle der Anzahl der Exemplare aufgezeichnet. Die nationalen Aufsichtsbehorden
iiberwachen diese Umsetzungen und stellen sicher, dass jede innerbetriebliche Umsetzung

im eBCD-System erfasst wird.
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)

(1

2

Eine Differenz von 10 % oder mehr zwischen den Mengen Roten Thuns, den das
Fangschiff oder die Tonnare als Fang gemeldet hat, und den beim Einsetzen von der
Kontrollkamera ermittelten Mengen stellt einen potenziellen Versto3 des betreffenden
Schiffs bzw. der betreffenden Tonnare dar. Die Mitgliedstaaten unternehmen die

erforderlichen Schritte, um geeignete FolgemalBBnahmen zu treffen.

Artikel 52

Einsetzerkldrung und Einsetzbericht

Innerhalb von 72 Stunden nach Abschluss jedes Einsetzvorgangs in Netzkifige legt ein
Betreiber der Thunfischfarm der fiir ihn zustindigen Behorde eine Einsetzerklarung

gemil Anhang XIV vor. I»

Zusdtzlich zu der Einsetzerklirung im Sinne von Absatz 1 legt der fiir die
Thunfischfarm zustindige Mitgliedstaat innerhalb einer Woche nach Abschluss des
Einsetzvorgangs dem Mitgliedstaat oder der Partei, dessen/deren Schiffe oder Tonnaren
den Roten Thun gefangen haben, und der Kommission einen Einsetzbericht mit den in
Anhang XI Teil B genannten Elementen vor. Die Kommission iibermittelt diese

Informationen dem ICCAT-Sekretariat.
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)

(1)

)

Fiir die Zwecke von Absatz 2 gilt ein Einsetzvorgang erst nach Abschluss einer etwa

eingeleiteten Untersuchung und eines etwaigen Freisetzungsvorgangs als abgeschlossen.

Artikel 53

Innerbetriebliche Umsetzungen und Stichprobenkontrollen

Die fiir die Thunfischfarmen zustdndigen Mitgliedstaaten richten ein
Riickverfolgbarkeitssystem ein, das auch die Videoaufzeichnung innerbetrieblicher

Umsetzungen einschlief3t.

Die fiir die Thunfischfarmen zustindigen Aufsichtsbehérden der Mitgliedstaaten fiihren in
dem Zeitraum zwischen dem Abschluss der Einsetzvorgédnge eines Jahres und den ersten
Einsatzvorgédngen im Folgejahr auf der Grundlage einer Risikoanalyse

Stichprobenkontrollen an in Aufzuchtkéfigen gehaltenem Rotem Thun durch.
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)

(1)

)

Fiir die Zwecke von Absatz 2 legt jeder fiir Thunfischfarmen zustindige Mitgliedstaat
einen Mindestanteil (in %) der zu kontrollierenden Fische fest. Dieser Prozentsatz wird in
dem jéhrlichen Inspektionsplan gemal Artikel 14 genannt. Jeder Mitgliedstaat teilt der
Kommission die Ergebnisse der jéhrlich durchgefiihrten Stichprobenkontrollen mit. Die
Kommission tibermittelt dem ICCAT-Sekretariat diese Ergebnisse bis zum April des

Jahres nach dem entsprechenden Quotenzeitraum.

Artikel 54

Zugang zu und Anforderungen an Videoaufzeichnungen

Jeder fiir eine Thunfischfarm zustindige Mitgliedstaat gewéhrleistet, dass die in den
Artikeln 49 und 51 genannten Videoaufzeichnungen auf Wunsch den nationalen
Inspektoren, regionalen Inspektoren und ICCAT-Inspektoren sowie nationalen

Beobachtern zuginglich gemacht werden.

Jeder fiir Thunfischfarmen zustédndige Mitgliedstaat trifft die notwendigen Maflnahmen,
um Austausch, Bearbeitung oder Manipulation der Originalvideoaufzeichnungen zu

verhindern.
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Artikel 55

Jéihrlicher Einsetzbericht

Die Mitgliedstaaten, die gemaf Artikel 52 verpflichtet sind, Einsetzerkldrungen und -berichte
abzugeben, legen der Kommission bis zum 31. Juli jedes Jahres einen Einsetzbericht flir das
Vorjahr vor. Die Kommission iibermittelt dem ICCAT-Sekretariat diese Angaben bis zum

3. August jedes Jahres. Der Bericht enthélt folgende Angaben:

a) fiir jede Thunfischfarm die Gesamtmenge des von Fischereifahrzeugen und Tonnaren in
Netzkéfige eingesetzten Roten Thuns, einschlieBlich der beim Transport zu den

Netzkéfigen aufgetretenen Verluste in Zahlen und Gewicht;

b) die Liste der Schiffe, die Roten Thun fiir die Aufzucht fangen, bereitstellen oder
transportieren (Name des Schiffes, Flagge, Lizenznummer, Art des Fanggerits), und

Tonnaren;

C) die Ergebnisse des Stichprobenprogramms zur Schitzung der Anzahl von gefangenem
Roten Thun nach GroBe sowie das Datum, die Uhrzeit, das Fangebiet und die verwendete

Fangmethode, zwecks besserer Statistiken fiir die Bestandsbewertung.

8143/21 am/KH/dp 98
GIP.2 DE



Das Stichprobenprogramm sieht vor, dass die Stichprobe zur Kontrolle der Grof3e (Lénge
oder Gewicht) in Netzkéfigen an einer Probe (= 100 Exemplare) pro 100 t lebender Fische
oder an einer Stichprobe von 10 % der Gesamtzahl der in Netzkifige eingesetzten Fische
erfolgen muss. Stichproben zur Kontrolle der Grof3e werden nach Mal3gabe der ICCAT-
Leitlinien fiir die Ubermittlung von Daten und Informationen wihrend der Entnahme in der
Thunfischfarm und an beim Transport zu Tode gekommenen Fischen gezogen. Fiir Fische,
die ldnger als ein Jahr in der Thunfischfarm gehalten werden, sind weitere, zusitzliche
Probemethoden festzulegen. Die Probenahme sollte wéhrend eines beliebigen

Entnahmevorgangs durchgefiihrt werden und alle Kéfige umfassen;

d) die Mengen von in Netzkéifigen eingesetztem Rotem Thun und eine Schétzung des
Wachstums und der Sterblichkeit in Gefangenschaft und der verkauften Mengen (in
Tonnen). Diese Angaben werden von der Thunfischfarm bereitgestellt;

e) die im Vorjahr gehélterten Mengen Roten Thuns und

f) die im Vorjahr vermarkteten Mengen Roten Thuns, aufgeschliisselt nach ihrem Ursprung.
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Artikel 56
Durchfiihrungsrechtsakte

Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte mit Verfahren fiir die Anwendung der

Bestimmungen dieses Abschnitts erlassen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden im Einklang mit

dem Priifverfahren geméf Artikel 68 erlassen.

ABSCHNITT 8

UBERWACHUNG UND AUFSICHT

Artikel 57
Schiffsiiberwachungssystem

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 setzen die

Flaggenmitgliedstaaten auf ihren Fischereifahrzeugen mit einer Lénge tiber alles von

12 Metern oder mehr ein Schiffsiiberwachungssystem (VMS) gemil3 Anhang XV ein.
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2)

3)

“4)

Fischereifahrzeuge mit einer Lange iiber alles von mehr als 15 Metern, die in der
Schiffsliste gemdl Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a oder Buchstabe b aufgefiihrt sind,
beginnen mindestens 5 Tage vor Beginn der Laufzeit der Fangerlaubnis, VMS-Daten an
die ICCAT zu iibermitteln, und setzen die Ubermittlung dieser Daten noch mindestens

5 Tage nach der Laufzeit der Fangerlaubnis fort, es sei denn, die Kommission erhilt vorher

einen Antrag auf Streichung des Schiffs aus dem ICCAT-Schiffregister.

Aus Kontrollgriinden sorgt der Kapitdn oder sein Bevollméchtigter dafiir, dass die
Ubermittlung von VMS-Daten von Fangschiffen, die gezielt Roten Thun fischen diirfen,
beim Aufenthalt im Hafen nur unterbrochen wird, wenn es in dem Hafen ein System der

Ein- und Ausfahrtsmeldungen gibt.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Fischereitiberwachungszentren die VMS-
Meldungen, die von den Fischereifahrzeugen unter ihrer Flagge eingehen, in Echtzeit im
Format ,,https data feed* an die Kommission und an eine von ihr bezeichnete Stelle
weiterleiten. Die Kommission libermittelt diese Meldungen elektronisch an das ICCAT-

Sekretariat.
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(%) Die Mitgliedstaaten stellen Folgendes sicher:

a)  VMS-Meldungen von Fischereifahrzeugen unter ihrer Flagge werden mindestens alle

zwei Stunden an die Kommission weitergeleitet;

b)  bei technischen Stérungen des VMS werden geméal Artikel 25 Absatz 1 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 eingegangene alternative Meldungen
der Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge binnen 24 Stunden nach Eingang beim

jeweiligen Fischereiliberwachungszentrum an die Kommission weitergeleitet;

c) an die Kommission weitergeleitete Meldungen werden laufend nummeriert (mit einer

einmaligen Identifizierungsnummer), um Doppelmeldungen zu vermeiden;

d) an die Kommission weitergeleitete Meldungen stehen mit Artikel 24 Absatz 3 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 im Einklang.

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass Meldungen, die ihren Inspektionsschiffen zur
Verfiigung gestellt werden, vertraulich behandelt und nur fiir die Zwecke der Inspektion

auf See genutzt werden.
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ABSCHNITT 9

Inspektion und Durchsetzung

Artikel 58

ICCAT-Regelung gemeinsamer internationaler Inspektionen

(1) Fiir internationale Kontrollen auflerhalb von Gewéssern unter nationaler Gerichtsbarkeit
werden gemeinsame internationale InspektionsmaBBnahmen geméf der ICCAT-Regelung
fiir gemeinsame internationale Inspektionen (im Folgenden ,,ICCAT-Regelung) nach
MaBgabe von Anhang IX durchgefiihrt.

(2) Mitgliedstaaten, deren Fischereifahrzeuge auf Roten Thun fischen diirfen, stellen
Inspektoren ab und fiihren Inspektionen auf See im Rahmen der ICCAT-Regelung durch.
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)

4

©)

Wenn mehr als 15 Fischereifahrzeuge eines Mitgliedstaats zum selben Zeitpunkt im
Konventionsgebiet auf Roten Thun fischen, entsendet der betreffende Mitgliedstaat auf
Grundlage einer Risikobewertung wéhrend des gesamten Zeitraums, in dem sich diese
Schiffe dort aufhalten, zur Inspektion und Uberwachung auf See ein Inspektionsschiff in
das Konventionsgebiet. Diese Verpflichtung gilt als erfiillt, wenn Mitgliedstaaten
gemeinsam ein Inspektionsschiff entsenden oder wenn ein Inspektionsschiff der Union in

das Konventionsgebiet entsandt wird.

Die Kommission oder eine von ihr benannte Stelle kann Unionsinspektoren fiir die

ICCAT-Regelung abstellen.

Fiir die Zwecke von Absatz 3 koordiniert die Kommission oder eine von ihr benannte
Stelle die Aufsichts- und Inspektionstitigkeiten im Namen der Union. Die Kommission
kann im Benehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten gemeinsame
Inspektionsprogramme aufstellen, die es der Union ermdglichen, ihren Verpflichtungen im
Rahmen der ICCAT-Regelung nachzukommen. Mitgliedstaaten, deren Schiffe auf Roten
Thun fischen, treffen die erforderlichen Vorkehrungen, um die Durchfiihrung dieser
Programme zu erleichtern, insbesondere was das erforderliche Personal und die bendtigten

materiellen Mittel sowie die Einsatzzeiten und geografischen Gebiete anbelangt.
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(6) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spétestens zum 1. April jedes Jahres die Namen
der Inspektoren und der Inspektionsschiffe mit, die sie im Laufe des Jahres fiir die [CCAT-
Regelung abstellen wollen. Anhand dieser Angaben erstellt die Kommission in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einen Plan fiir die Beteiligung der Union an der

ICCAT-Regelung, den sie dem ICCAT-Sekretariat und den Mitgliedstaaten iibermittelt.

Artikel 59

Inspektionen bei Verstofen

Der Flaggenmitgliedstaat gewéhrleistet, dass eine physische Inspektion eines Fischereifahrzeugs
unter seiner Aufsicht in seinen Hafen erfolgt oder — wenn sich das Schiff nicht in einem seiner
Héfen befindet — von einem von ihm benannten Inspektor durchgefiihrt wird, wenn das

Fischereifahrzeug

a) seinen Aufzeichnungs- und Berichterstattungspflichten gemall den Artikeln 31 und 32

nicht nachgekommen ist oder

b) den Bestimmungen dieser Verordnung zuwidergehandelt oder einen schweren Versto3
gemil Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 oder Artikel 90 der Verordnung
(EG) Nr. 1224/2009 begangen hat.
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)

Artikel 60

Gegenkontrollen

Jeder Mitgliedstaat tiberpriift im Einklang mit Artikel 109 der Verordnung (EG)
Nr. 1224/2009 die rechtzeitige Vorlage von Inspektionsberichten und Beobachterberichten,
VMS-Daten und gegebenenfalls eBCD, Logbiichern seiner Fischereifahrzeuge, Umsetz-

/Umladedokumenten und Fangdokumenten und die darin enthaltenen Angaben.

Jeder Mitgliedstaat nimmt bei allen Anlandungen, Umladungen oder Einsetzungen in
Netzkifige einen Dokumentenabgleich der Mengen nach Arten, die im Logbuch des
Fischereifahrzeugs oder in der Umladeerkldrung eingetragen sind, mit den in der
Anlandeerkldrung oder Einsetzerkldrung oder sonstigen einschldgigen Unterlagen wie

Rechnungen und/oder Verkaufsabrechnungen angegebenen Mengen vor.
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ABSCHNITT 10

Durchsetzung

Artikel 61

Durchsetzung

Unbeschadet der Artikel 89 bis 91 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 und insbesondere der
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, geeignete Durchsetzungsmaflnahmen gegeniiber einem
Fischereifahrzeug zu ergreifen, trifft der fiir Fischfarmen fiir Roten Thun zustdndige Mitgliedstaat
geeignete Durchsetzungsmafinahmen gegentiber einer Farm, wenn nach nationalem Recht erwiesen
ist, dass diese Farm die Bestimmungen der Artikel 46 bis 56 dieser Verordnung nicht beachtet. Je
nach Schwere des Verstofles im Einklang mit den einschlégigen nationalen Rechtsvorschriften
konnen diese Maffnahmen insbesondere die Aussetzung oder der Entzug der Genehmigung
und/oder GeldbuB3en einschlieen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Aussetzung
oder den Entzug einer Genehmigung mit, die sie dem ICCAT-Sekretariat im Hinblick auf eine
entsprechende Anderung des Registers der fiir die Aufzucht von Roten Thun zugelassenen

Farmen mitteilt.
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)

KAPITEL 6

Vermarktung

Artikel 62

Vermarktungsmafinahmen

Unbeschadet der Verordnungen (EG) Nr. 1224/2009, (EG) Nr. 1005/2008 und (EU)

Nr. 1379/2013 des Européischen Parlaments und des Rates? sind der Handel mit, sowie
Anlandungen, Einfuhren, Ausfuhren, Einsetzen in Netzkifige zu Mast- oder
Aufzuchtzwecken, Wiederausfuhren und Umladungen von Rotem Thun innerhalb der
Union verboten, wenn die in der vorliegenden Verordnung I und den Rechtsvorschriften
der Union zur Umsetzung der ICCAT-Vorschriften zur Fangdokumentationsregelung fiir
Roten Thun vorgesehenen korrekten, vollstandigen und validierten Begleitdokumente

nicht vorliegen.

Der Handel mit sowie Einfuhren, Anlandungen, Einsetzungen in Netzkéfige zu Mast- oder
Aufzuchtzwecken, die Verarbeitung, Ausfuhr, Wiederausfuhr und Umladung von Rotem

Thun innerhalb der Union sind verboten, wenn

a)  der Rote Thun von Fangschiffen oder Tonnaren eines Flaggenstaats gefangen wurde,
der nicht im Rahmen der Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaf3nahmen der
ICCAT iiber eine Fangquote I oder Fangbeschrinkungen fir Roten Thun verfiigt,

oder

29

Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

11. Dezember 2013 iiber die gemeinsame Marktorganisation fiir Erzeugnisse der Fischerei
und der Aquakultur, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG)

Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates
(ABIL. L 354 vom 28.12.2013, S. 1).

8143/21

am/KH/dp 108
GIP.2 DE



b)  der Rote Thun von einem Fangschiff oder einer Tonnare gefangen wurde, wenn zum
Zeitpunkt des Fangs dessen/deren individuelle Quote oder die Fangmdglichkeiten

des zusténdigen Staates ausgeschopft sind.

3) Unbeschadet der Verordnungen (EG) Nr. 1224/2009, (EG) Nr. 1005/2008 und (EU)
Nr. 1379/2013 sind innerhalb der Union der Handel mit sowie Einfuhren, Anlandungen,
die Verarbeitung und Ausfuhren von Rotem Thun aus Mast- und Aufzuchtbetrieben

verboten, die den in Absatz 1 genannten Verordnungen nicht gentigen.

KAPITEL VII

Schlussbestimmungen

Artikel 63

Bewertung

Auf Ersuchen der Kommission iibermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission unverziiglich einen
ausfiihrlichen Bericht tiber die Durchfiihrung dieser Verordnung. Auf der Grundlage der Angaben
der Mitgliedstaaten erstattet die Kommission dem ICCAT-Sekretariat jahrlich zu dem von der
ICCAT festgelegten Termin ausfiihrlich liber die Umsetzung der ICCAT-Empfehlung 19-04
Bericht.
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Artikel 64

Finanzierung

Fiir die Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Européischen Parlaments und des Rates™?
gilt diese Verordnung als Mehrjahresplan im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013.

Artikel 65

Vertraulichkeit

Im Rahmen dieser Verordnung erhobene und ausgetauschte Daten werden im Einklang mit den
geltenden Vertraulichkeitsvorschriften geméf den Artikeln 112 und 113 der Verordnung (EG)
Nr. 1224/2009 behandelt.

30 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai
2014 tiber den Europdischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufthebung der
Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG)
Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Europédischen
Parlaments und des Rates (ABI. L 149 vom 20.5.2014, S. 1).

8143/21 am/KH/dp 110
GIP.2 DE



Artikel 66

Verfahren zur Anderung geltender Bestimmungen

(1) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal Artikel 67 delegierte Rechtsakte

zur Anderung dieser Verordnung mit Blick auf ihre Anpassung an die von der ICCAT

angenommenen Maflnahmen, die fiir die Union und ihre Mitgliedstaaten bindend sind, in

Bezug auf Folgendes zu erlassen:

)

b)

d)

Ausnahmen vom Verbot gemiifp Artikel 8 betreffend die Ubertragung nicht

genutgter Quoten;

die Fristen fiir die Ubermittlung von Informationen gemiB Artikel 24 Absatz 4,
Artikel 26 Absatz 1, Artikel 29 Absatz 1, Artikel 32 Absétze 2 und 3, Artikel 35
Absitze 5 und 6, Artikel 36, Artikel 41 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 2, Artikel 51
Absatz 7, Artikel 52 Absatz 2, Artikel 55, Artikel 57 Absatz 5 Buchstabe b und
Artikel 58 Absatz 6,

die Fangzeiten gemil3 Artikel 17 Absétze 1 und 4;

die Mindestreferenzgrof3e fiir die Bestandserhaltung gemal3 Artikel 19 Absitze 1
und 2 und Artikel 20 Absatz 1;
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die Prozentsitze und Referenzparameter gemif3 Artikel 13, Artikel 15 Absétze 3 und
4, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 38 Absatz 1, Artikel 44 Absatz 2,
Artikel 50 und Artikel 51 Absatz 9;

f)  die der Kommission zu {ibermittelnden Angaben geméal} Artikel 11 Absatz 1,
Artikel 24 Absatz 1, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 29 Absatz 1, Artikel 30 Absatz 4,
Artikel 34 Absatz 2, Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 55;

g)  die Aufgaben der nationalen Beobachter und der regionalen ICCAT-Beobachter
gemal Artikel 38 Absatz 2 bzw. Artikel 39 Absatz 5;

h)  die Griinde fiir die Nichterteilung einer Umsetzungsgenehmigung gemif Artikel 41
Absatz 1;

i)  die Griinde fiir die Beschlagnahme der Fiange und die Anordnung der Freisetzung
von Fischen gemél Artikel 46 Absatz 4;

j)  die Zahl der Schiffe gemal Artikel 58 Absatz 3;

k)  die Anhédnge I bis XV.
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2)

(1)

)

Anderungen gemiB Absatz 1 sind strikt auf die Umsetzung von Anderungen und/oder
Erginzungen der entsprechenden ICCAT-Empfehlungen, die fiir die Union verbindlich

sind, beschrinkt.

Artikel 67
Austibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemal Artikel 66 wird der Kommission
fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung
iibertragen. Die Kommission erstellt spiitestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums
von fiinf Jahren einen Bericht iiber die Befugnisiibertragung. Die Befugnisiibertragung
verlingert sich stillschweigend um Zeitriume gleicher Liinge, es sei denn, das
Europdische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlingerung

spiitestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.
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)

Die Befugnisiibertragung gemal3 Artikel 66 kann vom Europdischen Parlament oder vom
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss tiber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in dem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner
Veroftentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss iiber
den Widerruf angegebenen spateren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss tiber den Widerruf nicht

beriihrt.

4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung
enthaltenen Grundsitzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, tibermittelt sie ihn gleichzeitig
dem Europiischen Parlament und dem Rat.
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(6)

(1)

)

Ein delegierter Rechtsakt, der gemil3 Artikel 66 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn
weder das Europiische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament oder den Rat
Einwande erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europdische Parlament
und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwadnde erheben
werden. Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um

zwel Monate verlingert.

Artikel 68

Ausschussverfahren

Die Kommission wird von dem gemél3 Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013
eingesetzten Ausschuss flir Fischerei und Aquakultur unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.
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Artikel 69
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1936/2001

Die Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 wird wie folgt gedndert:

a) Artikel 3 Buchstaben g bis j wird gestrichen, die Artikel 4a, 4b und 4c und Anhang la

werden aufgehoben.
b) In den Anhdngen I und II werden die Worte ,,Roter Thun: Thunnus thynnus* gestrichen

Artikel 70
Anderung der Verordnung (EU) 2017/2107

Artikel 43 der Verordnung (EU) 2017/2107 wird aufgehoben.

Artikel 71
Anderung der Verordnung (EU) 2019/833

Artikel 53 der Verordnung (EU) 2019/833 wird aufgehoben.
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Artikel 72
Aufhebung

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2016/1627 wird aufgehoben.

(2) Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die vorliegende

Verordnung und sind nach Mal3gabe der Entsprechungstabelle in Anhang X VI zu lesen.

Artikel 73

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am [zwanzigsten Tag] nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu ...,

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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ANHANG 1
Besondere Bedingungen fiir die Fischereien gemdfs Artikel 19

Jeder Mitgliedstaat gewdhrleistet die Einhaltung der folgenden Kapazitétsbegrenzungen:

Die Zahl der Koderschiffe und Schleppangler, die aktiv auf Roten Thun fischen diirfen, ist
auf die Zahl der Schiffe begrenzt, die 2006 an der gezielten Fischerei auf Roten Thun

beteiligt waren.

- Die Zahl der Schiffe der handwerklichen Flotte, die im Mittelmeer aktiv auf Roten

Thun fischen diirfen, ist auf die Zahl der Schiffe begrenzt, die 2008 an der gezielten

Fischerei auf Roten Thun beteiligt waren.

—  Die Zahl der Fangschiffe, die im Adriatischen Meer aktiv auf Roten Thun fischen

diirfen, ist auf die Zahl der Schiffe begrenzt, die 2008 an der gezielten Fischerei auf
Roten Thun beteiligt waren. Jeder Mitgliedstaat teilt den betreffenden Schiffen

individuelle Quoten zu.
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2)

Jeder Mitgliedstaat darf

— hochstens 7 % seiner Quote fiir Roten Thun seinen Koderschiffen und
Schleppanglern zuteilen. Im Falle Frankreichs diirfen bis zu 100 t Roter Thun mit
einem Gewicht von mindestens 6,4 kg oder einer Linge von mindestens 70 cm bis
zur Schwanzflossengabelung von Schiffen unter der Flagge Frankreichs gefangen
werden, die eine Lange iiber alles von weniger als 17 m aufweisen und im Golf von

Biskaya titig sind;

- hochstens 2 % seiner Quote fiir Roten Thun seiner handwerklichen

Frischfischkiistenfischerei im Mittelmeer zuteilen;

— hochstens 90 % seiner Quote fiir Roten Thun seinen Fangschiffen im

Adriatischen Meer fiir Aufzuchtzwecke zuteilen.

A3) Fiir hochstens 7 % Massenanteil an Exemplaren von Rotem Thun, die seine Schiffe in
der Adria zu Aufzuchtzwecken gefangen haben, darf Kroatien ein Mindestgewicht von
6,4 kg oder 66 cm bis zur Schwanzflossengabelung anwenden.
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(4)

Mitgliedstaaten, deren Koderschiffe, Langleinenfianger, Handleinenfanger und
Schleppangler im Ostatlantik und im Mittelmeer Roten Thun fangen diirfen, legen

folgende Anforderungen an die Schwanzmarkierung fest:

— Die Schwanzmarkierungen werden an jedem Roten Thun unmittelbar beim Entladen

angebracht.

— Jede Schwanzmarkierung enthélt eine einmalige Kennnummer, die in den
Fangunterlagen fiir Roten Thun aufgefiihrt und leserlich und dauerhaft auf der

AuBenseite samtlicher Verpackungen, die Thunfisch enthalten, angebracht wird.
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ANHANG 11
Anforderungen an die Logbiicher

A. FANGSCHIFFE

Mindestspezifikationen fiir Fischereilogbiicher:

(1) Die Blattseiten des Logbuchs sind nummeriert.

(2) Das Logbuch wird jeden Tag (bis Mitternacht) oder vor der Ankunft im Hafen ausgefiillt.
3) Inspektionen auf See werden in das Logbuch eingetragen.

4) Eine Kopie der Blitter verbleibt im Logbuch.

(5) Die Logbiicher an Bord decken den Zeitraum von einem Jahr ab.
Mindest-Standardinformationen in Fischereilogbiichern:

(1) Name und Anschrift des Kapiténs.
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(2) Abfahrtsdaten und -hédfen, Ankunftsdaten und -héfen.

3) Schiffsname, Registernummer, ICCAT-Nummer, internationales Funkrufzeichen und

IMO-Nummer (falls verfiigbar).
4) Fanggerit:
(a) FAO-Code;
(b) Abmessungen (z. B. Liange, Maschengrof3e, Zahl der Haken).
(5) Tatigkeiten auf See mit (mindestens) einer Zeile pro Fangreisetag mit folgenden Angaben:
(a) Tatigkeit (z. B. Fischfang, An- bzw. Riickfahrt);

(b) Position: genaue Tagesposition (in Grad und Minuten), fiir jede Fangtatigkeit oder

um 12.00 Uhr mittags, wenn wihrend des Tages keine Fénge getdtigt wurden;
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(c) Fangaufzeichnung einschlieflich
- FAO-Code;
— gerundetes Gewicht (RWT) in kg pro Tag;
— Stiickzahl pro Tag.

Fiir Ringwadenfanger sind diese Daten pro Fangvorgang, auch bei Nullfangen,

aufzuzeichnen.

(6) Unterschrift des Kapiténs.

(7) Mittel fiir die Gewichtsbestimmung: Schédtzung, Wiegen an Bord.

(8) In das Logbuch wird das Gewicht in Lebendgewichtiquivalent eingetragen, und es werden
die fiir die Schitzung verwendeten Umrechnungsfaktoren angegeben.
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Mindestangaben fiir Fischereilogbiicher bei Anlandungen oder Umladungen:
(1) Datum und Hafen der Anlandung/Umladung.
(2) Erzeugnisse:
(a) Arten und Aufmachungen nach FAO-Code;
(b) Stiickzahl der Fische oder Kisten und Menge in kg.
3) Unterschrift des Kapitins oder Reeders.
4) Bei Umladungen: Name, Flagge und ICCAT-Nummer des annehmenden Schiffs.
Mindestangaben fiir Fischereilogbiicher bei Umsetzungen in Netzkifige:

(1) Datum, Uhrzeit und Position (Breite/Lange) der Umsetzung.
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2)

Erzeugnisse:
(a) Arten nach FAO-Code;

(b) Stiickzahl und Menge in kg des in Netzkifige umgesetzten Fisches.

3) Name, Flagge und ICCAT-Nummer des Schleppers.
(4) Name und ICCAT-Nummer der aufnehmenden Thunfischfarm.
(5) Bei gemeinsamen Fangeinsdtzen trigt jeder Kapitdn zusétzlich zu den Angaben unter den
Nummern 1 bis 4 Folgendes in das Logbuch ein:
(a) fiir das Fangschiff, das Fisch in Netzkéfige umsetzt:
— Menge der an Bord befindlichen Féange;
— Menge der auf die individuelle Quote angerechneten Finge;
— die Namen der {ibrigen an dem gemeinsamen Fangeinsatz beteiligten Schiffe;
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(b) fiir die anderen Fangschiffe desselben gemeinsamen Fangeinsatzes, die nicht an der

Umsetzung beteiligt sind:
- Namen, internationale Funkrufzeichen und ICCAT-Nummern dieser Schiffe;

— die Angabe, dass keine Fiange an Bord genommen oder in Netzkéfige

umgesetzt wurden;
— Menge der auf die individuelle Quote angerechneten Fénge;

—  den Namen und die ICCAT-Nummer des unter Buchstabe a genannten

Fangschiffs.

B. SCHLEPPER

(1) Der Kapitédn des Schleppers trigt in das Schiffslogbuch Folgendes ein: Datum, Uhrzeit und
Position der Umsetzung, umgesetzte Mengen (Stiickzahl und Menge in kg), Nummer des
Netzkéfigs, Name, Flagge und ICCAT-Nummer des Fangschiffs, Namen und ICCAT-
Nummern der {ibrigen beteiligten Schiffe, aufnehmende Thunfischfarm mit ihrer ICCAT-
Nummer und Nummer der ICCAT-Umsetzerklarung.
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(2) Weitere Umsetzungen an Hilfsschiffe oder Schlepper werden anhand derselben Angaben
wie unter Nummer 1 zusammen mit dem Namen, der Flagge und der ICCAT-Nummer des

Hilfsschiffs oder Schleppers und der Nummer der ICCAT-Umsetzerklarung gemeldet.

3) Die Schiffslogbucheintragungen enthalten die Einzelheiten aller wahrend der Fangsaison
durchgefiihrten Umsetzungen. Das Schiffslogbuch verbleibt an Bord des Schiffs und ist

jederzeit zu Kontrollzwecken zugéinglich.
C. HILFSSCHIFFE

(1) Der Kapitén eines Hilfsschiffs tragt die Tatigkeiten in das Schiffslogbuch ein,
einschlieBlich Datum, Uhrzeit und Positionen, die an Bord genommenen Mengen Roten
Thuns und den Namen des Fangschiffs, der Thunfischfarm oder der Tonnare, mit der er

zusammenarbeitet.

(2) Die Schiffslogbucheintragungen enthalten die Einzelheiten aller wahrend der Fangsaison
durchgefiihrten Tatigkeiten. Das Schiffslogbuch verbleibt an Bord des Schiffs und ist

jederzeit zu Kontrollzwecken zuginglich.

8143/21 am/KH/dp 127
GIP.2 DE



D. VERARBEITUNGSSCHIFFE

(1

)

3)

(4)

Der Kapitén eines Verarbeitungsschiffs tragt Folgendes in das Schiffslogbuch ein: Datum,
Uhrzeit und Position der Tétigkeiten, umgesetzte Mengen und soweit zutreffend Stiickzahl
und Gewicht des von Thunfischfarmen, Tonnaren oder Fangschiffen iibernommenen Roten
Thuns. Der Kapitin tragt auch die Namen und ICCAT-Nummern dieser Thunfischfarmen,

Tonnaren oder Fangschiffe ein.

Der Kapitén eines Verarbeitungsschiffs trigt tdglich Folgendes in ein
Verarbeitungslogbuch ein: das gerundete Gewicht und die Stiickzahl des umgesetzten oder
umgeladenen Fischs, den angewandten Umrechnungsfaktor sowie die Gewichte und

Mengen nach Produktaufmachung.

Der Kapitén eines Verarbeitungsschiffs fiihrt einen Stauplan, aus dem der Stauort und die

Mengen jeder Art und Aufmachung hervorgehen.

Die tdglichen Logbucheintragungen enthalten die Einzelheiten aller wéhrend der
Fangsaison durchgefiihrten Umladungen. Das Schiffslogbuch, das Verarbeitungslogbuch,
der Stauplan und die Originale der ICCAT-Umladeerkldrungen verbleiben an Bord des

Schiffs und sind jederzeit zu Kontrollzwecken zugénglich.
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ANHANG 11

Fangmeldeformblatt
Fangmeldeformblatt
Flagge ICCAT- |Name (Bericht [Bericht [Bericht [Fangdatum | Position, bei Fang Zugeteiltes
Nummer | des - - - der der Fang Gewicht bei
Schiffs |Datum |Datum |Dauer getdtigt wurde gemeinsamen
Beginn | Ende @) Breite |Linge |Gewicht [Stiickzahl [Durchschnittliches angeinsatzen
(kg) Gewicht (kg) (ke)
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ANHANG 1V

Antragsformular fiir die Genehmigung der Teilnahme an einem gemeinsamen Fangeinsatz

Gemeinsamer Fangeinsatz

Flaggenstaat |Name |[ICCAT- | Dauer [Betreiber [Individuelle [Verteilungsschliissel [Bestimmungsmast-
des  [Nummer des Quote des je Schiff und -
Schiffs Einsatzes Schiffs aufzuchtbetrieb
Partei [ICCAT-
Nummer
Datum ...
Validierung des Flaggenstaats ...
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ANHANG V
ICCAT-Umladeerkldrung
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ANHANG VI
ICCAT-Umsetzerkldrung
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ANHANG VII

Mindestangaben fiir Fangerlaubnisse’!

A. IDENTIFIZIERUNG

(1) ICCAT-Registriernummer

(2) Name des Fischereifahrzeugs

3) Externe Kennnummer (Buchstaben und Ziffern)

B. FANGBEDINGUNGEN

(1) Ausstellungsdatum

(2) Geltungsdauer

3) Fangauflagen mit Angabe, soweit zutreffend, von Art(en), Fanggebiet, Fanggerét und allen

sonstigen aufgrund der vorliegenden Verordnung und/oder nationaler Rechtsvorschriften

geltenden Auflagen
Von Von Von Von Von Von
ol ol ol o o ol
bis ../../.. bis ../../.. bis ../../.. bis ../../.. bis ../../.. bis
o
Gebiete
Arten
Fanggerit
31 Enthalten in Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 404/2011.
8143/21 am/KH/dp 133
GIP.2 DE




Andere
Auflagen
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ANHANG VIII
Regionales Beobachterprogramm der ICCAT

BESTELLUNG VON REGIONALEN ICCAT-BEOBACHTERN

(1) Jeder regionale ICCAT-Beobachter verfligt iiber die fiir die Wahrnehmung seiner
Aufgaben erforderlichen Qualifikationen:
a)  ausreichende Erfahrung, um Fischarten und Fanggerét zu identifizieren;
b) eingehende Kenntnis der Bestandserhaltungs- und BewirtschaftungsmaBBnahmen der
ICCAT, welche durch eine Bescheinigung des betreffenden Mitgliedstaats
nachzuweisen ist und den ICCAT-Ausbildungsleitlinien entspricht;
c) die Fahigkeit, mit der erforderlichen Genauigkeit zu beobachten und zu
protokollieren;
d)  hinreichende Kenntnis der Sprache des Flaggenstaats des beobachteten Schiffs oder
der beobachteten Thunfischfarm.
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PFLICHTEN DES REGIONALEN ICCAT-BEOBACHTERS

)

Der regionale ICCAT-Beobachter

a)

b)

muss die technische Schulung abgeschlossen haben, die in den Leitlinien

vorgeschrieben ist, welche die ICCAT aufstellt;

muss Staatsbiirger eines Mitgliedstaats sein und sollte, soweit moglich, nicht
Staatsbiirger des Staats der Thunfischfarm oder der Tonnare bzw. des Flaggenstaats
des Ringwadenfingers sein. Wird allerdings Roter Thun dem Netzkifig entnommen
und als frisches Erzeugnis gehandelt, so kann es sich bei dem regionalen ICCAT-
Beobachter, der den Entnahmevorgang verfolgt, um einen Staatsbiirger des fiir die

Thunfischfarm zustindigen Mitgliedstaats handeln;
muss in der Lage sein, die Aufgaben geméf3 Nummer 3 wahrzunehmen;

muss in dem von der ICCAT gefiihrten Verzeichnis der regionalen ICCAT-

Beobachter ausgewiesen sein;

darf nicht finanziell oder als Nutznieer an der Fischerei auf Roten Thun beteiligt

sein.
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AUFGABEN DER REGIONALEN ICCAT-BEOBACHTER

3) Die regionalen ICCAT-Beobachter haben insbesondere folgende Aufgaben:
a)  Als Beobachter auf Ringwadenfangern {iberwacht er die Einhaltung der von der
ICCAT genehmigten Bestandserhaltungs- und BewirtschaftungsmafB3nahmen durch
den Ringwadenfinger. Der regionale Beobachter muss insbesondere
(1) in Féllen, in denen er einen moglichen VerstoB3 gegen ICCAT-Empfehlungen
beobachtet, diese Information unverziiglich an das fiir ihn zustindige
durchfithrende Unternehmen iibermitteln, das sie unverziiglich an die Behdrden
des Flaggenstaats des Fangschiffs weiterleitet;
(2) die Fangtitigkeiten registrieren und melden;
(3) die Fénge beobachten und schitzen und die Eintrdge im Logbuch {iberpriifen;
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(4)

)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

einen téglichen Bericht iiber Umsetzvorginge des Ringwadenféngers erstellen;

Fischereifahrzeuge, die eine den Bestandserhaltungs- und
Bewirtschaftungsmafinahmen der ICCAT zuwiderlaufende Fangtétigkeit

ausiiben, aufspiiren und registrieren;
die Umsetzvorginge registrieren und melden,;
die Position des Fischereifahrzeugs wihrend des Umsetzens tliberpriifen;

die umgesetzten Erzeugnisse beobachten und schétzen, auch mithilfe von

Videoaufzeichnungen,;

den Namen und die ICCAT-Nummer des betreffenden Fischereifahrzeugs

tiberpriifen und registrieren;

auf der Grundlage der Leitlinien des SCRS wissenschaftliche Arbeiten
durchfiihren, z. B. Erfassung von Daten im Rahmen von Task II, wenn dies

von der ICCAT verlangt wird.
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b)

Als regionaler ICCAT-Beobachter in den Thunfischfarmen und Tonnaren {iberwacht

er deren Einhaltung der ICCAT-Bestandserhaltungs- und

BewirtschaftungsmafB3inahmen. Der regionale ICCAT-Beobachter muss insbesondere

(1)

2

€)

“4)

die Angaben in der Umsetzerkldrung und der Einsatzerkldarung und den
Fangdokumenten fiir Roten Thun {iberpriifen, auch mithilfe von

Videoaufzeichnungen,;

die Angaben in der Umsetzerkldrung, der Einsetzerkldrung und den

Fangdokumenten fiir Roten Thun bestitigen;

einen tdglichen Bericht liber die Umsetzvorgédnge der Thunfischfarmen und

Tonnaren erstellen;

die Umsetzerkldrung und die Einsetzerklarung und die Fangdokumente fiir
Roten Thun gegenzeichnen, jedoch nur dann, wenn er der Meinung ist, dass
deren Angaben sich mit seinen Beobachtungen decken, einschlieflich einer
ordnungsgeméfBen Videoaufzeichnung als Beweis der Einhaltung gemal3 den

Anforderungen in Artikel 42 Absatz 1 und Artikel 43 Absatz 1;
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(5) aufder Grundlage der Leitlinien des SCRS wissenschaftliche Arbeiten
durchfiihren, beispielsweise Proben nehmen, wenn dies von der Kommission

verlangt wird,

(6) das Vorhandensein jeglicher Art von Markierung aufzeichnen und tiberpriifen,
einschlieBlich natiirlicher Kennzeichen, und jedes Anzeichen fiir unlangst

entfernte Markierungen melden.

c)  Ererstellt allgemeine Berichte iiber die nach MalB3gabe dieser Nummer gesammelten
Informationen, wobei dem Schiffskapitdn bzw. dem Betreiber der Thunfischfarm

Gelegenheit zu geben ist, sachdienliche Informationen aufzunehmen.

d)  Erleitet den in Buchstabe ¢ genannten allgemeinen Bericht binnen 20 Tagen nach

Ablauf des Beobachtungszeitraums an das Sekretariat weiter.

e)  Ernimmt andere von der ICCAT vorgesehene Aufgaben wahr.

4) Der regionale ICCAT-Beobachter behandelt alle Informationen tiber die Fang- und
Umsetzvorginge von Ringwadenfangern und Thunfischfarmen als vertraulich und erkennt
diese Forderung als Voraussetzung fiir die Ernennung zum regionalen ICCAT-Beobachter
schriftlich an.
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(%) Der regionale ICCAT-Beobachter geniigt den Anforderungen, welche sich aus den
Gesetzen und Vorschriften des Flaggenstaats oder des Staats ergeben, in dem die
Thunfischfarm liegt und dessen Gerichtsbarkeit das Fischereifahrzeug oder die

Thunfischfarm untersteht, dem/der der regionale ICCAT-Beobachter zugeteilt ist.

(6) Der regionale ICCAT-Beobachter hilt die Rangordnung und die allgemeinen
Verhaltensregeln ein, die fiir die gesamte Schiffsbesatzung und das Personal der
Thunfischfarm gelten, sofern diese Regeln nicht die Wahrnehmung der in diesem
Programm beschriebenen Aufgaben eines regionalen ICCAT-Beobachters und der in
Nummer 7 dieses Anhangs und Artikel 39 beschriebenen Verpflichtungen der

Schiffsbesatzung und des Personals der Thunfischfarm beeintrichtigen.

VERPFLICHTUNGEN DER FLAGGENMITGLIEDSTAATEN GEGENUBER DEN
REGIONALEN ICCAT-BEOBACHTERN

(7) Die fiir den Ringwadenfanger, die Thunfischfarm oder die Tonnare zustdndigen

Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die regionalen ICCAT-Beobachter

a)  Zugang zur Schiffsbesatzung und zum Personal der Thunfischfarm und der Tonnare

sowie zu Fanggeriten, Netzkéfigen und Ausriistungen haben;
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b)

d)

auf Anfrage und sofern das Schiff, dem sie zugeteilt sind, entsprechend ausgeriistet
ist, Zugang zu folgenden Anlagen haben, um die Wahrnehmung ihrer Aufgaben

gemil Nummer 3 dieses Anhangs zu erleichtern:
(1) Satellitennavigationsausriistung;

(2) Radarsichtgeriten, wenn in Betrieb;

(3) elektronischen Kommunikationsmitteln;

was Unterbringung, Verpflegung und angemessene sanitdre Einrichtungen anbelangt,

den Schiffsoffizieren gleichgestellt werden;

auf der Briicke oder im Ruderhaus ausreichenden Platz fiir Schreibtischarbeiten
sowie an Deck ausreichenden Platz fiir die Wahrnehmung der Beobachteraufgaben

erhalten.

DURCH DAS ICCAT-PROGRAMM FUR REGIONALE BEOBACHTER VERURSACHTE
KOSTEN

®)

Samtliche Kosten fiir die Entsendung von regionalen ICCAT-Beobachtern werden von den

Betreibern der Thunfischfarmen oder den Eignern der Ringwadenfénger getragen.
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ANHANG IX

ICCAT-Regelung gemeinsamer internationaler Inspektionen

Auf ihrer vierten ordentlichen Tagung (Madrid, November 1975) und auf ihrer Jahrestagung 2008
in Marrakesch hat die ICCAT Folgendes vereinbart:

Gemil Artikel IX Absatz 3 der Konvention empfiehlt die ICCAT, im Hinblick auf die Anwendung
der Konvention und der im Rahmen der Konvention geltenden Maflnahmen folgende
Bestimmungen fiir die internationale Kontrolle aullerhalb der Gewasser unter nationaler

Gerichtsbarkeit aufzustellen:
I. ERNSTHAFTE VERSTOSSE

(1) Im Sinne dieser Verfahren bedeutet ein ernsthafter Verstof einen Versto3 gegen die
Bestimmungen der von der ICCAT angenommenen Bestandserhaltungs- und

Bewirtschaftungsmafinahmen:
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a) Fischfang ohne von der Flaggen-Partei ausgestellte Lizenz, Erlaubnis oder
Genehmigung;

b)  Versdumnis, die Finge oder fangbezogene Daten entsprechend den
Meldevorschriften der ICCAT hinreichend aufzuzeichnen, bzw. umfangreiche
Falschmeldungen tiber solche Fiange und/oder fangbezogenen Daten;

c)  Fischfang in einem Schongebiet;

d)  Fischfang wéhrend einer Schonzeit;

e)  absichtliche Entnahme oder Zuriickhaltung von Arten im Widerspruch zu
Bestandserhaltungs- und BewirtschaftungsmaBBnahmen der ICCAT;

f)  schwerer Versto3 gegen die geltenden Fangbeschrankungen oder Quoten
entsprechend den ICCAT-Regeln;

g)  Einsatz verbotener Fanggerite;

h)  Félschen oder absichtliches Verdecken der Kennzeichen, des Namens oder der
Registrierung eines Fischereifahrzeugs;
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Verstecken, Verféilschen oder Beseitigen von Beweismaterial zur Untersuchung eines

Verstofes;

j)  mehrfache Versto3e, die zusammengenommen eine ernste Missachtung der
geltenden ICCAT-Regeln darstellen;

k)  Bedrohung, Widerstand, Einschiichterung, sexuelle Beldstigung, Storung, ungehorige
Behinderung oder Authaltung eines bevollméchtigten Inspektors oder Beobachters;

1)  absichtliche Manipulation oder AuBerbetriebsetzung des
Schiffsiiberwachungssystems;

m) sonstige von der ICCAT definierte Verstdf3e, die in einer liberarbeiteten Fassung
dieser Verfahren veroffentlicht wurden;

n)  Fangtitigkeit mit Unterstiitzung von Suchflugzeugen;

0)  Behinderung des satellitengestiitzten Uberwachungssystems und/oder Betrieb eines
Schiffs ohne VMS;
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)

3)

(4)

p)  Umsetzen ohne Umsetzerkldrung;
q) Umladen auf See.

Im Falle des Anbordgehens (Boarding) und der Kontrolle eines Fischereifahrzeugs, bei der
der bevollméchtigte Inspektor eine Téatigkeit oder Umstédnde beobachtet, die einen
ernsthaften Verstofl geméafl Nummer 1 darstellen, unterrichten die Behdrden des
Flaggenstaats der Inspektionsschiffe umgehend — direkt und {iber das ICCAT-Sekretariat —
den Flaggenstaat des Fischereifahrzeugs. In solchen Féllen unterrichtet der Inspektor
auBerdem jedes Inspektionsschiff des Flaggenstaats des Fischereifahrzeugs, das sich nach

seiner Kenntnis in der Ndhe befindet.

Der ICCAT-Inspektor verzeichnet im Logbuch des Fischereifahrzeugs die durchgefiihrten

Inspektionen und etwaige festgestellte Verstofe.

Der Flaggenmitgliedstaat stellt sicher, dass das betreffende Fischereifahrzeug nach der
Inspektion gemiB Nummer 2 alle Fangtitigkeiten einstellt. Der Flaggenmitgliedstaat
fordert das Fischereifahrzeug auf, innerhalb von 72 Stunden einen von ihm bezeichneten

Hafen anzulaufen, in dem eine Untersuchung eingeleitet wird.
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©)

Wird das Schiff nicht in einen Hafen beordert, so tibermittelt der Flaggenmitgliedstaat
innerhalb angemessener Fristen der Europédischen Kommission eine Begriindung, die diese
an das I[CCAT-Sekretariat weiterleitet, das sie anderen Vertragsparteien auf Anfrage

zukommen lasst.

II. DURCHFUHRUNG VON INSPEKTIONEN

(6)

(7

Die Inspektionen werden von den von den Vertragsparteien bezeichneten Inspektoren
durchgefiihrt. Die Namen der bevollmichtigten staatlichen Stellen und der zu diesem
Zweck von ihrer jeweiligen Regierung bezeichneten Inspektoren werden der ICCAT

mitgeteilt.

Schiffe, die internationale Boarding- und Inspektionspflichten im Einklang mit diesem
Anhang tibernehmen, fiihren eine besondere Flagge oder einen besonderen Wimpel, die
bzw. der von der ICCAT zugelassen und von deren Sekretariat ausgegeben wird. Die
Namen der fiir diese Zwecke eingesetzten Schiffe werden dem ICCAT-Sekretariat so bald
wie moglich vor Beginn der Inspektionstétigkeiten mitgeteilt. Das ICCAT-Sekretariat stellt
die Angaben zu den bezeichneten Inspektionsschiffen allen Parteien unter anderem durch

Veroffentlichung auf seiner passwortgeschiitzten Website zur Verfiigung.
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(8)

)

Jeder Inspektor fiihrt einen von den Behorden des Flaggenstaats ausgestellten

Dienstausweis nach dem Muster unter Nummer 21 bei sich.

Vorbehaltlich der vereinbarten Bestimmungen gemafl Nummer 16 stoppt ein Schiff, das
die Flagge einer Vertragspartei fiihrt und im Konventionsgebiet au3erhalb der Gewésser
unter seiner nationalen Gerichtsbarkeit Thunfisch oder thunfischartigen Fisch fangt, seine
Fahrt, wenn ein Schiff mit einem Inspektor an Bord, das den unter Nummer 7
beschriebenen ICCAT-Wimpel fiihrt, ein entsprechendes Signal nach dem internationalen
Signalcode abgibt, sofern das Schiff nicht gerade aktiv fischt; in diesem Fall hilt es seine
Fahrt an, sobald es seine Fangtétigkeit beendet hat. Der Kapitén des Schiffs gestattet dem
Inspektionsteam gema3 Nummer 10 an Bord zu gehen und stellt eine Lotsenleiter zur
Verfligung. Der Kapitan willigt in die Kontrolle der Ausriistung, der Féange oder des
Fanggerits und aller einschldgigen Unterlagen durch das Inspektionsteam ein, die dieses
fiir erforderlich hélt, um zu iiberpriifen, ob die fiir den Flaggenstaat des inspizierten
Fischereifahrzeugs geltenden ICCAT-Empfehlungen beachtet werden. Der Inspektor kann

alle Erklarungen verlangen, die er fiir notwendig hlt.
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(10)

(11)

Die GroB3e des Inspektionsteams wird vom befehlshabenden Offizier des Inspektionsschiffs
unter Beriicksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten bestimmt. Das Inspektionsteam ist
so klein wie moglich, um die in diesem Anhang beschriebenen Aufgaben sicher

wahrnehmen zu konnen.

Der Inspektor weist sich beim Anbordgehen durch den unter Nummer 8 genannten
Dienstausweis aus. Der Inspektor beachtet allgemein anerkannte internationale
Vorschriften, Verfahren und Gebréuche fiir die Sicherheit des inspizierten Schiffs und der
Besatzung, beschrinkt die Storung der Fischereititigkeit oder des Verstauens des
Erzeugnisses auf ein Mindestmal} und vermeidet, soweit moglich, jede MaBBnahme, die die

Qualitit des Fangs an Bord beeintrichtigen wiirde.

Jeder Inspektor beschriankt seine Ermittlungen auf die Feststellung der Einhaltung der
ICCAT-Empfehlungen, die fiir den Flaggenstaat des betreffenden Schiffs gelten. Bei
seinen Inspektionen kann der Inspektor vom Kapitén des Fischereifahrzeugs jede
erforderliche Unterstiitzung verlangen. Der Inspektor erstellt einen Kontrollbericht in der
von der ICCAT genehmigten Form. Der Inspektor unterzeichnet seinen Bericht in
Anwesenheit des Schiffskapitins, der das Recht hat, alle Informationen in den Bericht
einzufiigen oder einfiigen zu lassen, die ihm sachdienlich erscheinen, und unterschreibt

diese.
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(12)

(13)

(14)

Eine Kopie des Berichts wird dem Kapitén des Schiffs und der Regierung des
Inspektionsteams iibergeben, die ihrerseits Kopien an die zustéindigen Behorden des
Flaggenstaats des inspizierten Fischereifahrzeugs und an die ICCAT weiterleitet. Wird ein
Verstof3 gegen die ICCAT-Empfehlungen festgestellt, so unterrichtet der Inspektor, soweit
moglich, auBBerdem jedes Inspektionsschiff des Flaggenstaats des Fischereifahrzeugs, das

sich nach seiner Kenntnis in der Nihe befindet.

Widerstand gegen einen Inspektor oder Nichtbeachtung seiner Anweisungen werden von
dem Flaggenstaat des inspizierten Schiffes so behandelt, als wiirden diese Handlungen

gegeniiber einem Inspektor des eigenen Landes begangen.

Der Inspektor nimmt seine Aufgaben im Rahmen dieser Regelung nach den
Bestimmungen dieser Verordnung wahr; er untersteht bei seinem Einsatz jedoch weiterhin

seiner nationalen Behorde und bleibt ihr gegeniiber verantwortlich.
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(15)

(16)

Die Vertragsparteien priifen und behandeln die Inspektionsberichte, Sichtungsbogen
gemal der Empfehlung 94-09 und Erklarungen, die sich aus den Dokumentenpriifungen
auslédndischer Inspektoren im Rahmen der Regelung ergeben, nach denselben nationalen
Rechtsvorschriften wie Berichte ihrer eigenen Inspektoren. Eine Vertragspartei ist gemal3
den Bestimmungen dieser Nummer jedoch nicht verpflichtet, dem Bericht eines
auslédndischen Inspektors einen hoheren Beweiswert zuzuerkennen, als er im eigenen Land
des Inspektors hitte. Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um gerichtliche und andere
Verfahren aufgrund eines von einem Inspektor im Rahmen der Regelung vorgelegten

Berichts zu erleichtern.

a)  Die Vertragsparteien unterrichten die ICCAT jahrlich zum 15. Februar iiber ihre
vorldufigen Plédne fiir die Durchfithrung von Inspektionen im Rahmen der mit dieser
Verordnung umgesetzten Empfehlung in dem betreffenden Kalenderjahr; die ICCAT
kann den Vertragsparteien Vorschldge zur Koordinierung ihrer diesbeziiglichen
nationalen Mafnahmen einschlielich der Zahl der Inspektoren und der

Inspektionsschiffe machen.
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(17)

(18)

b)

b)

Die in der ICCAT-Empfehlung [19-04] enthaltenen Bestimmungen und die Pline fiir
die Teilnahme sind zwischen den Vertragsparteien anwendbar, vorbehaltlich
anderweitiger Vereinbarungen, die sie geschlossen haben; solch eine Vereinbarung
wird der ICCAT mitgeteilt. Die Durchfiihrung der Regelung wird jedoch bis zum
Abschluss einer Vereinbarung zwischen zwei Vertragsparteien ausgesetzt, wenn eine

von ihnen die ICCAT hiervon in Kenntnis gesetzt hat.

Das Fanggerit wird nach den Vorschriften kontrolliert, die fiir das Teilgebiet gelten,
in dem die Kontrolle stattfindet. Der Inspektor gibt in seinem Inspektionsbericht das
Teilgebiet an, in dem die Inspektion stattfand, und beschreibt etwaige festgestellte

Verstofe.

Der Inspektor ist befugt, alle in Gebrauch oder an Bord befindlichen Fanggerite zu

inspizieren.

Der Inspektor bringt an inspizierten Fanggeriten, die offensichtlich gegen die fiir den

Flaggenstaat des betreffenden Fischereifahrzeugs geltenden ICCAT-Empfehlungen

versto3en, eine von der ICCAT zugelassene Kennzeichnung an und hilt diesen Sachverhalt

in seinem Inspektionsbericht fest.
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(19) Der Inspektor kann das Fanggerit, die Ausriistung, die Unterlagen oder jedes andere
Element, das er fiir erforderlich hilt, so fotografieren, dass die Merkmale, die nach seiner
Auffassung nicht den geltenden Vorschriften entsprechen, sichtbar sind; in diesem Fall
werden die fotografierten Elemente in dem Bericht aufgelistet und dem Bericht an den
Flaggenstaat Abzilige der Fotografien beigefiigt.

(20) Der Inspektor kann erforderlichenfalls alle Finge an Bord inspizieren, um die Einhaltung
der ICCAT-Empfehlungen zu tiberpriifen.

(21) Muster fiir den Dienstausweis der Inspektoren:
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ANHANG X

Mindestnormen fiir Videoaufzeichnungen.

Umsetzvorginge

(1

)

3)

Das elektronische Speichermedium mit der Original-Videoaufzeichnung wird so schnell
wie moglich nach dem Ende des Umsetzvorgangs dem regionalen ICCAT-Beobachter zur
Verfligung gestellt, der es unverziiglich mit seinem Monogramm versieht, um jede weitere

Manipulation zu vermeiden.

Die Originalaufzeichnung verbleibt {iber den gesamten Genehmigungszeitraum je nach

Fall an Bord des Fangschiffs oder beim Betreiber der Thunfischfarm oder der Tonnare.

Von der Videoaufzeichnung werden zwei identische Kopien hergestellt. Eine Kopie wird
dem an Bord des Ringwadenfingers anwesenden regionalen ICCAT-Beobachter und eine
dem nationalen Beobachter an Bord des Schleppers iibermittelt, wobei letztere die

Umsetzerkldrung und die entsprechenden Finge, auf die sie sich bezieht, begleitet. Dieses

Verfahren gilt fiir nationale Beobachter nur bei Umsetzungen zwischen Schleppern.
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(4)

Zu Beginn und/oder am Ende jeder Videoaufzeichnung ist die Nummer der ICCAT-

Umsetzgenehmigung anzuzeigen.

(5) Zeit und Datum der Aufzeichnung sind bei jeder Videoaufnahme laufend anzuzeigen.

(6) Die Videoaufzeichnung schlieft das Offnen und SchlieBen des Netzes/der Netzdffnung vor
Beginn der Umsetzung sowie Aufnahmen ein, auf denen zu erkennen ist, ob der
aufnehmende und der abgebende Netzkifig bereits Roten Thun enthalten.

(7) Die Videoaufzeichnung muss kontinuierlich sein, sie darf nicht unterbrochen oder
geschnitten werden und muss den gesamten Umsetzvorgang erfassen.

(8) Die Videoaufzeichnung muss von ausreichender Qualitit sein, um die Anzahl von
umgesetztem Roten Thun schitzen zu konnen.
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)

Ist die Videoaufzeichnung zu schlecht, um die Anzahl von umgesetztem Roten Thun
schitzen zu konnen, wird eine Kontrollumsetzung durchgefiihrt. Der Betreiber kann bei
den Flaggenbehérden des Schiffes oder der Tonnare eine Kontrollumsetzung
beantragen. Verlangt der Unternehmer eine solche Kontrolliibertragung nicht oder ist
das Ergebnis dieser freiwilligen Ubertragung nicht zufriedenstellend, so fordern die
Kontrollbehorden so viele Kontrolliibertragungen wie notig an, bis eine
Videoaufzeichnung von ausreichender Qualitiit vorliegt. Bei diesen
Kontrollumsetzungen wird die Umsetzung des gesamten Roten Thuns vom annehmenden
Netzkifig in einen anderen, leeren Netzkéfig durchgefiihrt. Kommt der Fisch aus einer
Tonnare, so kann der Rote Thun, der bereits von der Tonnare in den annehmenden
Netzkiifig umgesetzt wurde, in die Tonnare zuriickgesetzt werden; in diesem Fall wird

die Kontrollumsetzung unter Aufsicht des regionalen ICCAT-Beobachters annulliert.

Einsetzen in Netzkéfige

(1

Das elektronische Speichermedium mit der Original-Videoaufzeichnung wird so schnell
wie moglich nach dem Ende des Einsetzvorgangs dem regionalen ICCAT-Beobachter zur
Verfiigung gestellt, der es unverziiglich mit seinem Monogramm versieht, um jede weitere

Manipulation zu vermeiden.
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(2) Die Originalaufzeichnung verbleibt gegebenenfalls wiahrend der gesamten Laufzeit der
Genehmigung in der Thunfischfarm.

3) Von der Videoaufzeichnung werden zwei identische Kopien hergestellt. Eine Kopie wird
dem in der Thunfischfarm eingesetzten regionalen ICCAT-Beobachter {ibergeben.

(4) Zu Beginn und/oder am Ende jeder Videoaufzeichnung ist die Nummer der ICCAT-
Einsetzgenehmigung anzuzeigen.

(5) Zeit und Datum der Aufzeichnung sind bei jeder Videoaufnahme laufend anzuzeigen.

(6) Die Videoaufzeichnung schlieft das Offnen und SchlieBen des Netzes/der Netzoffnung vor
Beginn des Einsetzens ein und ldsst erkennen, ob der aufnehmende und der abgebende
Netzkifig bereits Roten Thun enthalten.

(7) Die Videoaufzeichnung muss kontinuierlich sein, sie darf nicht unterbrochen oder
geschnitten werden und muss den gesamten Einsetzvorgang erfassen.
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(8) Die Videoaufzeichnung muss von ausreichender Qualitét sein, um die Anzahl von

umgesetztem Roten Thun schitzen zu koénnen.

)] Ist die Videoaufzeichnung zu schlecht, um die Anzahl von umgesetztem Roten Thun
schitzen zu konnen, verlangen die Kontrollbehorden eine neue Einsetzung. Bei der
neuerlichen Einsetzung wird der gesamte Rote Thun im annehmenden Aufzuchtkifig in

einen anderen, leeren Aufzuchtkéfig umgesetzt.

ANHANG X1

Normen und Verfahren fiir Stereokamerasysteme bei Einsetzvorgdngen
A. Verwendung von Stereokamerasystemen

Bei der Verwendung der nach Artikel 51 dieser Verordnung bei Einsetzvorgdngen

vorgeschriebenen Stereokamerasysteme ist Folgendes zu beachten:
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(1)

)

©)

“4)

Die Beprobungsintensitdt bei lebenden Fischen betrdgt mindestens 20 % der Menge Fisch,
die in Netzkéfige eingesetzt wird. Sofern dies technisch moglich ist, sollten lebende Fische
sequentiell beprobt werden, wobei jedes flinfte Exemplar zu messen ist; eine solche Probe

besteht aus Fischen, die in einer Entfernung von 2 m bis 8 m von der Kamera gemessen

werden.

Die Abmessungen der Umsetzungsschleuse, die den abgebenden Netzkéfig mit dem
annehmenden Netzkifig verbindet, diirfen eine Breite von 10 m und eine Hohe von 10 m

nicht tiberschreiten.

Wenn die Langenmessungen des Fisches eine multimodale Verteilung ergeben (zwei oder
mehr Kohorten unterschiedlicher GréBen), besteht die Moglichkeit, fiir ein und denselben
Einsatzvorgang mehr als einen Umrechnungsalgorithmus anzuwenden; um je nach der
GroBenkategorie des beim Einsetzen gemessenen Fischs die Linge bis zur
Schwanzflossengabelung in Gesamtgewicht umzurechnen, werden die aktuellsten vom

SCRS aufgestellten Algorithmen herangezogen.

Vor jedem Einsetzen in Netzkifige miissen die Stereomessungen der Lénge unter

Verwendung einer Malistableiste in einer Entfernung von 2 m bis 8 m validiert werden.

8143/21

am/KH/dp 159
GIP.2 DE



©)

(6)

(7

Bei der Mitteilung der Ergebnisse des Stereokameraprogramms ist die Fehlermarge
anzugeben, die bei den technischen Spezifikationen des Stereokamerasystems zu erwarten

ist und +/— 5 % nicht tibersteigen darf.

Der Bericht iiber die Ergebnisse des Stereokameraprogramms umfasst Einzelheiten zu
allen vorstehend angefiihrten technischen Spezifikationen, einschlie8lich der
Beprobungsintensitit, der Art und Weise der Probenentnahme, der Entfernung von der
Kamera, der Abmessungen der Umsetzschleuse und der Algorithmen (Verhiltnis
Lange/Gewicht). Der SCRS tiberpriift diese Spezifikationen und gibt erforderlichenfalls

Empfehlungen zu ihrer Anderung ab.

Sind die Stereokameraaufnahmen zu schlecht, um das Gewicht des eingesetzten Roten
Thuns schétzen zu konnen, ordnen die Behorden des fiir das Fangschiff, die Tonnare oder

die Thunfischfarm zustandigen Mitgliedstaats einen neuen Einsetzvorgang an.
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B. Présentation und Nutzung der Programmergebnisse

(1

)

Bei gemeinsamen Fangeinsdtzen und fiir eine Aufzuchtanlage bestimmten Tonnarefidngen,
die nur eine Partei und/oder einen Mitgliedstaat betreffen, werden Entscheidungen iiber
Differenzen zwischen dem Fangbericht und den Ergebnissen der Stereokameraprogramme
in Bezug auf den gemeinsamen Fangeinsatz oder die Gesamtfange der Tonnare getroffen.
Bei gemeinsamen Fangeinsétzen, die mehr als eine Partei und/oder mehr als einen
Mitgliedstaat betreffen, wird die Entscheidung iiber Differenzen zwischen dem
Fangbericht und den Ergebnissen der Stereokameraprogramme in Bezug auf die
Einsetzvorgidnge getroffen, es sei denn, die Behdrden aller Flaggenparteien und/oder aller
Mitgliedstaaten der am gemeinsamen Fangeinsatz beteiligten Fangschiffe haben etwas

anderes vereinbart.

Innerhalb von 15 Tagen nach dem Einsetzdatum legt der fiir die Thunfischfarm
zustindige Mitgliedstaat dem/der fiir das Fangschiff oder die Tonnare zustindigen
Mitgliedstaat oder Partei und der Kommission einen Bericht zusammen mit folgenden

Unterlagen vor:

a)  technischer Bericht {iber das Stereokamerasystem, der Folgendes umfasst:
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b)

- allgemeine Informationen: Art, Ort, Netzkifig, Datum, Algorithmus;

— Angaben zur GroBenstatistik: Durchschnittsgewicht und -l4nge,
Minimalgewicht und -ldnge, Maximalgewicht und -ldnge, Anzahl beprobter

Fische, Gewichtsverteilung, GréBenverteilung;

ausflihrliche Programmergebnisse mit Angaben zu Gro3e und Gewicht jedes

beprobten Fisches;
Einsetzbericht, der Folgendes umfasst:

— allgemeine Angaben zum Vorgang: Nummer des Einsetzvorgangs, Name der
Thunfischfarm, Nummer des Netzkifigs, Nummer der Fangdokumente fiir
Roten Thun, Nummer der ICCAT-Umsetzerklarung, Name und Flagge des
Fangschiffs oder der Tonnare, Name und Flagge des Schleppers, Datum des

Einsatzes des Stereokamerasystems und Name der Filmdatei,

- zur Umrechnung von Linge in Gewicht verwendeter Algorithmus;
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— Vergleich zwischen den in den Fangdokumenten fiir Roten Thun (BCD)
gemeldeten Mengen und den mit der Stereokamera ermittelten Mengen in
Anzahl Fische, Durchschnittsgewicht und Gesamtgewicht (die Differenz wird
nach folgender Formel berechnet: (Stereokamerasystem — BCD)/

Stereokamerasystem * 100);
— Fehlermarge des Systems;

—  bei Einsetzberichten zu gemeinsamen Fangeinsédtzen/Tonnaren umfasst der
letzte Einsetzbericht auch eine Zusammenfassung aller Angaben der

vorangegangenen Einsetzberichte.

3) Bei Erhalt des Einsetzberichts treffen die Behdrden des fiir das Fangschiff oder die
Tonnare zustédndigen Mitgliedstaats die MaBBnahmen, die je nach den nachstehend
genannten Sachlagen erforderlich sind:

a)  Das Gesamtgewicht, das das Fangschiff oder die Tonnare in den Fangdokumenten
fiir Roten Thun gemeldet hat, liegt innerhalb der Spanne der
Stereokameraergebnisse:

— keine Freisetzungsanweisung;
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b)

— die Angaben in den Fangdokumenten fiir Roten Thun zur Anzahl und zum
Durchschnittsgewicht werden (unter Verwendung der Anzahl Fische, die sich
aus dem Einsatz der Kontrollkameras oder alternativer Techniken ergibt)

gedndert, wihrend das Gesamtgewicht nicht gedndert wird.

Das Gesamtgewicht, das das Fangschiff oder die Tonnare in den Fangdokumenten
fiir Roten Thun gemeldet hat, liegt unter dem niedrigsten Wert der Spanne der

Stereokameraergebnisse:

— Freisetzungsanweisung auf der Grundlage des niedrigsten Werts der Spanne

der Stereokameraergebnisse;

— Freisetzung im Einklang mit dem Verfahren in Artikel 41 Absatz 2 und
Anhang XII;

— im Anschluss an die Freisetzung werden die Angaben in den Fangdokumenten
fiir Roten Thun zur Anzahl und zum Durchschnittsgewicht (unter Verwendung
der Anzahl Fische, die sich aus dem Einsatz der Kontrollkameras ergibt,
abziiglich der Anzahl der freigesetzten Fische) gedndert, wihrend das

Gesamtgewicht nicht gedndert wird.
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¢)  Das Gesamtgewicht, das das Fangschiff oder die Tonnare in den Fangdokumenten
fiir Roten Thun gemeldet hat, liegt tiber dem hochsten Wert der Spanne der

Stereokameraergebnisse:
— keine Freisetzungsanweisung;

— in den Fangdokumenten fiir Roten Thun werden die Angaben zum
Gesamtgewicht (unter Verwendung des hochstens Werts innerhalb der Spanne
der Stereokameraergebnisse), zur Anzahl Fische (unter Verwendung der

Kontrollkameraergebnisse) und zum Durchschnittsgewicht entsprechend

geédndert.

4) Bei jeder relevanten Anderung der Fangdokumente fiir Roten Thun miissen die in
Abschnitt 2 eingetragenen Werte (Anzahl und Gewicht) mit den Angaben in Abschnitt 6
iibereinstimmen, und die Werte in den Abschnitten 3, 4 und 6 diirfen nicht hoher als die in
Abschnitt 2 sein.
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©)

Im Falle des Ausgleichs von Differenzen, die in individuellen Einsetzberichten bei allen
Einsetzungen aus einem gemeinsamen Fangeinsatz oder einer Tonnare festgestellt wurden,
werden — unabhéngig davon, ob eine Freisetzung notwendig ist oder nicht — alle
betroffenen Fangdokumente fiir Roten Thun auf der Grundlage des niedrigsten Werts der
Stereokameraergebnisse gedndert. Die Fangdokumente fiir Roten Thun, die die Mengen
freigesetzten Roten Thuns betreffen, werden ebenfalls gedandert, um das Gewicht/die
Anzahl der Freisetzungen widerzuspiegeln. Die Fangdokumente fiir Roten Thun, der nicht
freigesetzt wurde, bei dem jedoch die Ergebnisse aus den Stereokamerasystemen oder
alternativen Techniken von den als gefangen und umgesetzt gemeldeten Mengen

abweichen, werden ebenfalls gedndert, um diese Differenzen widerzuspiegeln.

Die Fangdokumente fiir Roten Thun, die die Fange betreffen, aus denen Fische freigesetzt
wurden, werden ebenfalls gedndert, um das Gewicht/die Anzahl der Freisetzungen

widerzuspiegeln.

8143/21

am/KH/dp 166
GIP.2 DE



ANHANG XII

Freisetzungsprotokoll

(1) Die Freisetzung von Rotem Thun aus Aufzuchtnetzen in die See wird mit Videokamera
aufgezeichnet und von einem regionalen ICCAT-Beobachter beobachtet, der einen Bericht
verfasst und diesen zusammen mit den Videoaufzeichnungen dem ICCAT-Sekretariat

ubermittelt.

(2) Wurde eine Freisetzungsanweisung erlassen, so ersucht der Betreiber der Thunfischfarm

um Entsendung eines regionalen ICCAT-Beobachters.

3) Die Freisetzung von Rotem Thun aus Transportnetzen oder Tonnaren in die See wird von
einem nationalen Beobachter des fiir den Schlepper oder die Tonnare zustdndigen
Mitgliedstaats beobachtet, der einen Bericht verfasst und diesen den Aufsichtsbehdrden

des zustidndigen Mitgliedstaats {ibermittelt.

4) Vor einer Freisetzung haben die Aufsichtsbehorden des Mitgliedstaats die Moglichkeit,
eine Kontrollumsetzung anzuordnen, bei der die Anzahl und das Gewicht der
freizusetzenden Fische mithilfe konventioneller Kameras und/oder Stereokameras

geschitzt werden.
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©)

(6)

Die Behorden des Mitgliedstaats konnen jede zusitzliche Maflnahme treffen, die sie fiir
erforderlich halten, um zu gewahrleisten, dass die Freisetzung zu einer Zeit und an einem
Ort stattfindet, die am ehesten die Wahrscheinlichkeit erhohen, dass der Fisch zum Bestand
zuriickkehrt. Der Betreiber ist fiir das Uberleben des Fisches verantwortlich, bis die
Freisetzung stattgefunden hat. Diese Freisetzungen finden innerhalb von drei Wochen nach

Abschluss der Umsetzungen statt.

Nach Abschluss der Entnahmen werden in der Thunfischfarm verbliebene Fische, fiir die
keine Fangdokumente vorliegen, im Einklang mit den Verfahren des Artikels 41 Absatz 2

und des vorliegenden Anhangs freigesetzt.
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ANHANG XIIT

Umgang mit totem Fisch

Bei Fangtitigkeiten von Ringwadenfangern werden die Mengen an Fisch, die tot in der Ringwade
vorgefunden werden, in das Logbuch des Fischereifahrzeugs eingetragen und entsprechend von der

Quote des Mitgliedstaats abgezogen.
Aufzeichnung/Handhabung von totem Fisch bei der ersten Umsetzung

(1) In den dem Betreiber des Schleppers ausgehindigten Fangdokumenten fiir Roten Thun
miissen Abschnitt 2 (Gesamtfang), Abschnitt 3 (Handel mit lebendem Fisch) und
Abschnitt 4 (Umsetzung einschlieBlich ,,toter* Fische) ausgefiillt sein.

Die in den Abschnitten 3 und 4 eingetragenen Gesamtmengen miissen den in Abschnitt 2
eingetragenen Mengen entsprechen. Die Fangdokumente fiir Roten Thun werden von der
Original-ICCAT-Umsetzerkldrung gemif dieser Verordnung begleitet. Die in der ICCAT-
Umsetzerkldrung gemeldeten Mengen (lebend umgesetzt) miissen den Mengen
entsprechen, die in Abschnitt 3 der damit zusammenhingenden Fangdokumente fiir Roten

Thun eingetragen sind.
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2)

Ein Doppel der Fangdokumente fiir Roten Thun, der den Abschnitt 8 (Handelsangaben)
umfasst, wird ausgefiillt und dem Betreiber des Hilfsschiffs ausgehdndigt, der den toten
Roten Thun zur Kiiste bringt (oder verbleibt auf dem Fangschiff, wenn dies direkt an der
Kiiste anlandet). Die toten Fische und das Doppel der Fangdokumente fiir Roten Thun

werden von einer Kopie der ICCAT-Umsetzerkldrung begleitet.

3) Die Mengen toter Fische werden in den Fangdokumenten fiir Roten Thun des Fangschiffs,
das den Fang getitigt hat, oder — im Falle gemeinsamer Fangeinsitze — in den
Fangdokumenten fiir Roten Thun der Fangschiffe oder eines Schiffs unter anderer Flagge,
das an dem gemeinsamen Fangeinsatz beteiligt war, erfasst.
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ANHANG X1V

ICCAT-Einsetzerklirung?

Name
des
Schiff

S

Flagg

Registriernumme
r Identifizier-bare

Kéfignummer

Fang-
datu

Ort des
Fangs
(Langengrad
)

eBCD-

Numme

eBCD

Datum

Einsatzdatu

m

In Kifige
eingsetzt
e Menge
®

Anzahl der
zur Mast in
Kifige
eingesetzte

n Fische

Grofenzusammensetzun

g

Aufzuchtein

-richtung*

* Zur Mast von im Konventionsbereich gefangenem Roten Thun zugelassene Einrichtung.

32

Hierbei handelt es sich um die Einsetzerkldrung gemi der ICCAT-Empfehlung 06-07.
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ANHANG XV

Mindestnormen fiir die Einrichtung eines Schiffsiiberwachungssystems im ICCAT-

Konventionsgebiet?>
(1) Unbeschadet strengerer Anforderungen, die moglicherweise in bestimmten ICCAT-

Fischereien gelten, richtet jeder Flaggenmitgliedstaat fiir seine Fischereifahrzeuge mit

einer Linge iiber alles von mehr als 15 m, die berechtigt sind, in Gewéssern au3erhalb der

Gerichtsbarkeit des Flaggenmitgliedstaats zu fischen, ein Schiffsiiberwachungssystem (im

Folgenden ,,VMS*) ein.

a)  Er verpflichtet seine Fischereifahrzeuge, mit einem autonomen,
manipulationssicheren System ausgestattet zu sein, das kontinuierlich, automatisch
und unabhingig von jeglichem Eingreifen Meldungen an das
Fischereiiiberwachungszentrum (im Folgenden ,,FUZ*) des Flaggenmitgliedstaats
tibermittelt, sodass Position, Kurs und Geschwindigkeit eines Fischereifahrzeugs
vom betreffenden Flaggenmitgliedstaat nachverfolgt werden konnen.

b)  Er stellt sicher, dass das Satelliteniiberwachungsgerit an Bord des Fischereifahrzeugs
die folgenden Daten erfasst und kontinuierlich an das FUZ des betreffenden
Mitgliedstaats iibermittelt:

3 Hierbei handelt es sich um die ICCAT-Empfehlung 18-10 {iber Mindestnormen fiir

Schiffsiiberwachungssysteme im ICCAT-Konventionsgebiet.
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d)

- Schiffskennzeichen;

— geografische Position des Schiffs (Lange und Breite) mit einer Fehlermarge

von weniger als 500 m und einem Konfidenzintervall von 99 % sowie
— Datum und Uhrzeit.

Er stellt sicher, dass das FUZ des Flaggenmitgliedstaats automatisch benachrichtigt
wird, wenn die Kommunikation zwischen dem FUZ und dem

Satelliteniiberwachungsgerit unterbrochen wird.

In Zusammenarbeit mit dem Kiistenstaat stellt er sicher, dass die
Positionsmeldungen, die seine Schiffe iibermitteln, wéhrend sie in Gewéssern unter
der Gerichtsbarkeit dieses Kiistenstaats tdtig sind, auch automatisch und in Echtzeit
an das FUZ des Kiistenstaats {ibertragen werden, der die Titigkeit genehmigt hat. Bei
der Umsetzung dieser Bestimmung ist gebiihrend darauf zu achten, die
Betriebskosten, die technischen Schwierigkeiten und den Verwaltungsaufwand im
Zusammenhang mit der Ubermittlung dieser Meldungen so gering wie moglich zu

halten.
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e)  Um die Ubermittlung und den Empfang von Positionsmeldungen gemi Nummer 1
Buchstabe d zu erleichtern, tauschen das FUZ des Flaggenmitgliedstaats bzw. der
Flaggenpartei und das FUZ des Kiistenstaats ihre Kontaktdaten aus und melden
einander unverziiglich jede Anderung dieser Daten. Das FUZ des Kiistenstaats
informiert das FUZ des Flaggenmitgliedstaats bzw. der Flaggenpartei iiber jede
Unterbrechung beim Empfang der kontinuierlichen Positionsmeldungen. Die
Ubertragung der Positionsmeldungen zwischen dem FUZ des Flaggenstaats bzw. der
Flagggenpartei und dem FUZ des Kiistenstaats erfolgt elektronisch iiber ein sicheres

Kommunikationssystem.

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft geeignete MaBBnahmen, um sicherzustellen, dass die VMS-
Meldungen im Einklang mit Nummer 1 tibermittelt und empfangen werden, und verwendet
diese Informationen, um die Position seiner Schiffe kontinuierlich zu verfolgen.
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)

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Kapitdne der Fischereifahrzeuge unter seiner
Flagge dafiir sorgen, dass die Satelliteniiberwachungsgerite dauerhaft und kontinuierlich
betriebsbereit sind und dass die unter Nummer 1 Buchstabe b genannten Daten erfasst und
fiir Ringwadenféanger mindestens einmal pro Stunde und fiir alle anderen Schiffe
mindestens einmal alle zwei Stunden libermittelt werden. Dartiber hinaus verpflichten die

Mitgliedstaaten ihre Schiffsbetreiber dafiir zu sorgen, dass
a)  das Satelliteniiberwachungsgerit in keiner Weise manipuliert wird;
b)  VMS-Daten in keiner Weise gedndert werden;

c) die an das Satelliteniiberwachungsgerit angeschlossenen Antennen in keiner Weise

in ihrer Funktion beeintrachtigt werden;

d) das Satelliteniiberwachungsgerit fest in das Fischereifahrzeug eingebaut ist und die

Stromversorgung nicht absichtlich in irgendeiner Weise unterbrochen wird und

e) das Satelliteniiberwachungsgerit nicht vom Schiff entfernt wird, es sei denn, es

handelt sich um eine Reparatur oder einen Austausch.
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(4)

Bei technischem Versagen oder Ausfall des an Bord eines Fischereifahrzeugs eingebauten
Satelliteniiberwachungsgerits muss dieses innerhalb eines Monats nach dem Defekt
repariert oder ausgetauscht werden, es sei denn, das Schiff wurde gegebenenfalls von der
Liste der zugelassenen grofen Fischereifahrzeuge gestrichen; andernfalls oder im Falle von
Schiffen, die nicht in der ICCAT-Liste der zugelassenen Schiffe erfasst sein miissen,
verliert die Genehmigung zum Fischfang in Gebieten aulerhalb der Gerichtsbarkeit der
Flaggenpartei ihre Giiltigkeit. Ein Schiff mit einem defekten Satelliteniiberwachungsgerét
darf keine Fangreise beginnen. Féllt ein Gerédt wihrend einer Fangreise aus oder tritt ein
technisches Versagen ein, muss die Reparatur oder der Austausch erfolgen, sobald das
Schiff in einen Hafen einlduft; das Fischereifahrzeug darf keine Fangreise beginnen,

solange das Satelliteniiberwachungsgerit nicht repariert oder ausgetauscht wurde.

(5) Jeder Mitgliedstaat bzw. jede Partei stellt sicher, dass ein Fischereifahrzeug mit einem
defekten Satelliteniiberwachungsgerit dem FUZ mindestens einmal téglich iiber andere
Kommunikationsmittel (Funk, webgestiitzte Meldung, E-Mail, Fax oder Telex) die in
Nummer 1 Buchstabe b aufgefiihrten Daten meldet.

8143/21 am/KH/dp 176

GIP.2 DE



(6) Der Mitgliedstaat bzw. die Partei darf es einem Schiff lediglich gestatten, sein
Satellitentiberwachungsgerét auszuschalten, wenn das Schiff langere Zeit keinen Fischfang
betreibt (z. B. Reparatur im Trockendock) und die zustindigen Behorden des betreffenden
Flaggenmitgliedstaats oder der betreffenden Flaggenpartei vorab davon unterrichtet
werden. Bevor das Schiff den Hafen verlésst, muss das Satelliteniiberwachungsgert
wieder aktiviert werden, die entsprechenden Daten erfassen und mindestens eine Meldung
tibermitteln.
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ANHANG XVI

Entsprechungstabelle zwischen der Verordnung (EU) 2016/1627 und der vorliegenden Verordnung

Verordnung (EU) 2016/1627 Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 1

Artikel 3 Artikel 5

Artikel 4 )

Artikel 5 Artikel 6

Artikel 6 Artikel 11

Artikel 7 Artikel 12

Artikel 8 Artikel 13

Artikel 9 Artikel 14

Artikel 10 Artikel 16

Artikel 11 Artikel 17 und Anhang I

Artikel 12 Artikel 17 und Anhang I

Artikel 13 Artikel 18

Artikel 14 Artikel 19

Artikel 15 Artikel 20
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Artikel 16 Artikel 21

Artikel 17 Artikel 25

Artikel 18 Artikel 22

Artikel 19 Artikel 23

Artikel 20 Artikel 26

Artikel 21 Artikel 4

Artikel 22 Artikel 27

Artikel 23 Artikel 28

Artikel 24 Artikel 30

Artikel 25 Artikel 31

Artikel 26 Artikel 32

Artikel 27 Artikel 36

Artikel 28 Artikel 37

Artikel 29 Artikel 29

Artikel 30 Artikel 33

Artikel 31 Artikel 34

Artikel 32 Artikel 35

Artikel 33 Artikel 40
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Artikel 34 Artikel 41
Artikel 35 Artikel 43
Artikel 36 Artikel 44
Artikel 37 Artikel 51
Artikel 38 Artikel 42
Artikel 39 Artikel 45
Artikel 40 Artikel 46
Artikel 41 Artikel 46
Artikel 42 Artikel 47
Artikel 43 Artikel 48
Artikel 44 Artikel 49
Artikel 45 Artikel 50
Artikel 46 Artikel 51
Artikel 47 Artikel 55
Artikel 48 Artikel 56
Artikel 49 Artikel 57
Artikel 50 Artikel 38
Artikel 51 Artikel 39
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Artikel 52 Artikel 58

Artikel 53 Artikel 15

Artikel 54 Artikel 59

Artikel 55 Artikel 60

Artikel 56 Artikel 62

Artikel 57 Artikel 63

Artikel 58 Artikel 64

Artikel 59 Artikel 68

Artikel 60 Artikel 70

Artikel 61 Artikel 71

Anhang | Anhang |

Anhang II Anhang II

Anhang II1 Anhang V

Anhang IV Anhang VI

Anhang V Anhang III

Anhang VI Anhang IV

Anhang VII Anhang VIII

Anhang VIII Anhang IX
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Anhang IX Anhang X

Anhang X Anhang XI

Anhang XI Anhang XII

Anhang XII ANHANG XIII

8143/21 am/KH/dp 182

GIP.2 DE



	I. EINLEITUNG
	P9_TA(2021)0142
	Mehrjähriger Bewirtschaftungsplan für Roten Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer ***I
	Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines mehrjährigen Bewirtschaftungsplans für Roten Thun im Ostatlantik und im Mittel...



		2021-05-28T14:25:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



